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1 Einleitung 

Der vorliegende Geschäfts- und Tätigkeitsbericht für 2022 umfasst das siebte Arbeitsjahr des 
Landschaftserhaltungsverbandes (LEV) Landkreis Ludwigsburg.  

Einen großen Anteil der Arbeit der LEV-Geschäftsstelle haben im Jahr 2022 die Fortführung 
von auslaufenden LPR-Verträgen (siehe Kap. 5.3), die Umsetzung des Kreispflegeprogramms 
(siehe Kap. 5.3), die Natura2000-Umsetzung sowie die Vorbereitung und Umsetzung von elf 
Biotopverbundplänen sowie die Umsetzung von diversen Biotopverbundmaßnahmen (siehe 
Kap. 7) eingenommen. 

Weitere Schwerpunkte der LEV-Arbeit lagen in 2022 – neben der Planung und Umsetzung 
von Landschaftspflegemaßnahmen und der fachlichen Beratung von Mitgliedern und Landbe-
wirtschaftern – wieder in der Umsetzung bzw. Weiterführung mehrerer Kooperationsprojekte 
im Bereich der satzungsgemäßen Aufgabenschwerpunkte „Entwicklung von Maßnahmen zum 
Erhalt und zur Pflege von Streuobstwiesen“ und „Erhaltung von Trockenmauersteillagen“. 

Die einzelnen Projekte und Tätigkeiten sind in den Kap. 3 bis 9 näher beschrieben. Einen 
Überblick über die Vereins- und Geschäftsführungstätigkeiten gibt Kap. 2.  

Ein zusammenfassender Überblick über die Umsetzung des für 2023 geplanten Arbeitspro-
gramms findet sich in Kap. 9.1. Der Jahresabschluss und Kassenbericht 2022 sind in Kap. 
10.2 dargelegt. 

Der Geschäftsbericht dient gleichzeitig als sachlicher Verwendungsnachweis für die Zu-
schüsse des Landes Baden-Württemberg zu den Personalkosten bzw. des Landkreises Lud-
wigsburg zu Personal- und Sachkosten und für unsere Mitglieder als Nachschlagwerk zur zeit-
lichen Entwicklung, der Schwerpunktsetzung sowie der geleisteten Tätigkeiten.  
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2 Verein und Geschäftsführung 

 

2.1 LEV-Mitglieder 

Im Jahr 2022 ist die Stadt Ludwigsburg, als 30. der insgesamt 39 Landkreiskommunen, so-
wie zwei Privatpersonen dem LEV als neue Mitglieder beigetreten (siehe Abb. 1). Damit 
hatte der LEV Ende 2022 insgesamt 45 Mitglieder. Die Übersicht aller Mitglieder findet sich 
auf der LEV-Homepage.  

 

Abb. 1: Mitgliedskommunen des LEV Ludwigsburg (grün markiert), Stand: Dez. 2022 

Am 11.05.2022 fand ein Auftaktgespräch des LEV-Geschäftsführers mit Katharina Hofmann, 
der Abteilungsleiterin für Grünflächen und Ökologie der Stadt Ludwigsburg, sowie ihren Mitar-
beitern Günter Schlecht und Tobias Leitzbach im Landratsamt statt. Dabei wurde insbeson-
dere der LEV, seine Ziele und Aufgaben vorgestellt, die Formalien einer möglichen Mitglied-
schaft geklärt, mögliche gemeinsame Projekte eruiert und vonseiten des LEV-Geschäftsfüh-
rers die Empfehlung ausgesprochen, einen städtischen Biodiversitätscheck bzw. eine Bio-
topverbundplanung zu beauftragen und für den Fall einer Mitgliedschaft, gemeinsame Infove-
ranstaltungen zum Agrar-Umweltprogramm der Stadt und dem Kooperationsprojekt des LEV 
(siehe 4.2) mit den lokalen Landwirten zu machen.  
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2.2 LEV-Vorstand 

Der Landrat des Landkreises Ludwigsburg, Dietmar Allgaier, ist gemäß der Vereinssatzung 
Vorsitzender des Vorstands.  
 
Das Regierungspräsidium Stuttgart stellt jeweils eine/-n Vertreter/-in von den Abteilungen Na-
turschutz und Landwirtschaft. Für das Referat 32, Agrarstruktur, Frau Cornelia Kästle und für 
das Referat 56, Abteilung Naturschutz und Landschaftspflege, die Referatsleiterin, Ulrike 
Möck.  
  
Die anderen Vorstände wurden am 13.12.2021 per Umlaufbeschluss über die Wahl der Ver-
treter/-innen für die 3. Amtsperiode 2022-2024 des LEV-Vorstandes von der Mitgliederver-
sammlung gewählt.  

… für die Kommunen: 

 Bürgermeister Albrecht Dautel (Stadt Bönnigheim) 
 Bürgermeister Thomas Winterhalter (Stadt Steinheim an der Murr, seit 01.09.2022) 
 Stellvertretend: Bürgermeisterin Simone Lehnert (Ingersheim, seit 01.12.2022) 

… für die Landwirtschaft: 

 Eberhard Zucker (Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg e.V.) 
 Florian Petschl (Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg e.V.) 
 Stellvertretend: Stefan Renz (Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg e.V.) 

… für den Naturschutz: 

 Werner Brekle (Landesnaturschutzverband e.V., LNV) 
 Klaus Rüdenauer (Naturschutzverbund Deutschland e.V., NABU) 
 Stellvertretend: Karin Zimmer (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.) 

Außerdem wurde Simone Lehnert, Bürgermeisterin der Gemeinde Ingersheim, nachdem 
Herr Oberbürgermeister Gerd Maisch sein Amt am 1. September 2022 niederlegte, am 01. 
Dezember 2022 von der LEV-Mitgliederversammlung als Stellvertretung der ordentlichen 
Vorstandsmitglieder für die Kommunen in den Vorstand gewählt. 
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2.3 Gremiensitzungen 

2022 fanden zwei Vorstandssitzungen statt. In diesen wurden folgende Themen bzw. Inhalte 
behandelt: 

 

22.06.22 15. Vorstandssitzung: 

 Begrüßung 

 Personelle Änderungen in der Geschäftsstelle 

 Beitrittsanfrage Stadt Ludwigsburg 

 Jahresabschluss 2021 

 Geschäftsbericht 2021 

 Arbeitsprogramm 2022 

 Verschiedenes 

17.10.22 16. Vorstandssitzung: 

 Begrüßung 

 Personelle Änderungen im Vorstand 

 Beitrittsanfragen der Herren Racioppi und Breiter 

 Bericht zur Entwicklung des Kreispflegeprogramms (verschoben) 

 Aktueller Stand des Arbeitsprogramms 2022 

 Abstimmung des Entwurfs des Arbeitsprogramms 2023 

 Abstimmung des Entwurfs des Haushaltsplans 2023 

 Tagesordnungsentwurf MV 2022 
Verschiedenes 

  Tab. 1: Inhalte der LEV-Vorstandssitzungen 

 

Die jährliche ordentliche Mitgliederversammlung fand am 01.12.2022 im Kreishaus im Gro-
ßen Sitzungssaal statt, die folgende Tagesordnungspunkte enthielt: 

1.  Begrüßung 
2.  Entgegennahme des Geschäftsberichts und des Jahresabschlusses 2021 

und Entlastung des Vorstandes (einstimmig beschlossen) 
3.  Rückblick auf das Jahr 2022, Ausblick 2023 
4.  Wahl der Stellvertretung der kommunalen Vorstandsmitglieder 

für die 3. Amtsperiode 2022-2024 des LEV-Vorstands (einstimmig beschlossen) 
5.  Erörterung und Beschluss des Arbeitsprogramms 2023 (einstimmig beschlossen) 
6.  Erörterung und Beschluss des Haushaltsplans 2023 (einstimmig beschlossen) 
7.  Verschiedenes 
8.  Fachvortrag: Schnittgutsammlung in Streuobstwiesen 
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2.4 Geschäftsstelle und Geschäftsführungstätigkeiten 

Am 28.02. hat Dirk Hadtstein, seit 2016 Geschäftsführer des LEV, seine Tätigkeit niedergelegt, 

um in der Nähe seiner Heimat eine andere Stelle anzunehmen. Er hat den Verein und die 

Geschäftsstelle gemeinsam mit Charlotte Ritter aufgebaut und über Jahre das Netzwerk ge-

knüpft, das heute den Verein bildet. Die Projekte und Arbeiten, die er in nahezu acht Jahren 

ausgeführt hat, gehen ins Vierstellige und sind in ihrem Wert nicht schätzbar. Ihm hat der 

Landkreis unter anderem das Streuobstpädagogik-Projekt, die Schnittgutsammelaktion, die 

Revitalisierungspflege in naturschutzwichtigen Streuobstgebieten, viele Fachkonzeptionen 

(z.B. die Pionierplanungen der Biotopvernetzungskonzeptionen in Korntal-Münchingen und In-

gersheim), sowie das Kooperationsprojekt „Lebensraumaufwertung für Rebhuhn, Feldhase 

und Co.“ zu verdanken. Mit Herrn Hadtstein hat den LEV ein kompetenter, akribischer, freund-

licher, respektvoller und über das normale Maß weit hinausgehend arbeitender Fachmann 

verlassen, dem der Verein und insbesondere die Geschäftsstelle bis auf viele Jahre für seine 

Gründungsarbeit dankt.  

Abb. 2: Die Geschäftsstelle des LEV im Februar 2022  

(v.l.n.r.: Andreas Fallert, Dirk Hadtstein, Charlotte Ritter) 
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Bereits am 06.02.2022 hat Andreas Fallert, bis dahin Biotopverbund-Fachberater beim LEV 
LB und ehemaliger Geschäftsführer des LEV im Rems-Murr-Kreis (in Elternzeitvertretung), die 
Geschäftsführung übernommen.  

Die Geschäftsführungstätigkeiten der LEV-Geschäftsstelle im engeren Sinne beinhalten im 
Wesentlichen folgende Aufgabenfelder: 

 Mitgliederverwaltung und -betreuung, 

 Vor- und Nachbereitung der LEV-Gremiensitzungen (siehe Kap. 2.3), 

 Arbeitsplanung und -koordination / Aufstellung und Abstimmung des jährlichen Arbeitspro-
gramms (siehe Kap. 9), 

 Aufstellung des Haushaltsplans sowie Haushaltsführung, inkl. Jahresabschluss 
(siehe Kap. 10), 

 Beantragung und Abrechnung der Landeszuschüsse an den LEV, 

 Erstellung des jährlichen Geschäftsberichts und Evaluierungsberichte an das UM, 

 allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (Pflege der Homepage, Pressemitteilungen etc.), 

 regelmäßige Abstimmungen mit dem Vorstandsvorsitzenden, bzw. dessen Vertreter 

 Bearbeitung von Anfragen (inkl. Presseanfragen). 

In einigen Bereichen wird die LEV-Geschäftsstelle durch die Landkreisverwaltung unterstützt. 
So erfolgen zum Beispiel die Bezügeabwicklung und die Arbeitszeiterfassung über den Ge-
schäftsteil (GT) Personal des Landratsamtes. Neben den Personalkosten laufen auch einige 
Sachkosten (Dienstreise-, Fortbildungskosten, Versicherungen etc.) zunächst über den Land-
kreishaushalt.  
Die für den LEV entstandenen Kosten werden einmal jährlich rückwirkend für das vorausge-
gangene Geschäftsjahr verrechnet (siehe dazu auch Kap. 10). Zur Gewährleistung eines rei-
bungslosen Ablaufs finden regelmäßige Abstimmungstermine zwischen der LEV-Geschäfts-
stelle und der Landkreisverwaltung (Fachbereich (FB) Haushalts- und Finanzwesen etc.) statt. 

Die durch den Wechsel in der Geschäftsführung frei gewordene Biotopverbund-Stelle konnte 
am 01. Mai 2022 durch Johanna Klebe, Agrarbiologin (M.Sc.) neu besetzt werden. Sie war 
zuvor beim kommunalen Landschaftspflegeverband Main-Tauber e.V. stellvertretende Ge-
schäftsführerin (50%) und daraufhin ebenfalls Biotopverbund-Fachberaterin.  

Außerdem wird die Geschäftsstelle bereits seit November 2021 von Sandra Obele, Verwal-
tungsfachkraft beim Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich 22 (Umwelt) mit 0,2 Stellenäqui-
valenten in der Verwaltung der Geschäfte (z.B. bei der Haushaltsführung, Terminorganisation, 
Raumbuchung, Eigentümerermittlung, usw.) unterstützt.  

                      

Abb. 3 und 4: Neu in der Geschäftsstelle: Johanna Klebe, Biotopverbund-Fachberaterin seit Mai 2022  
                       und Sandra Obele, Verwaltungsfachkraft seit November 2021 
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2.5 Öffentlichkeitsarbeit 

2.5.1 Bürgermeister- und Bauhofleiterseminar: „Nachhaltiges Grünflächenmanagement: 

Kostengünstig Artenvielfalt fördern“ in Bietigheim-Bissingen am 18. Mai 

Im Jahr 2022 konnte die Öffentlichkeitsarbeit nach zwei Jahren, die durch pandemiebedingte 
starke Einschränkungen geprägt waren, wieder aufgenommen werden. Am 18. Mai fand im 
Kronenzentrum in Bietigheim-Bissingen das erste Bürgermeister- und Bauhofleiterseminar mit 
dem Thema: „Nachhaltiges Grünflächenmanagement: Kostengünstig Artenvielfalt fördern“ im 
Landkreis Ludwigsburg statt. Gemeinsam hatten dazu die Umweltakademie Baden-Württem-
berg, der Landschaftserhaltungsverband Landkreis Ludwigsburg e.V. und die Stadt Bietig-
heim-Bissingen eingeladen. Die Begrüßung erfolgte durch Herrn Dr. Christian Sußner, Dezer-
nent für Umwelt, Technik und Bauen des Landratsamts Ludwigsburg und Michael Wolf, Bau-
bürgermeister der Stadt-Bietigheim Bissingen sowie Michael Eick, Leiter der Akademie für Na-
tur- und Umweltschutz des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft. Unter den 
Teilnehmer/-innen befanden sich auch Frau Bürgermeisterin Simone Lehnert aus Ingersheim 
und die Herren Bürgermeister Holger Bartsch und Marcus Kohler aus Murr und Erdmannhau-
sen. Thematisch wurden die kommunalen Entscheidungsträger auf die Bedeutung der Insek-
ten für die Artenvielfalt und das menschliche Wohlergehen, die Ursachen des Insektenster-
bens und gezielte Gegenmaßnahmen, speziell für Kommunalverwaltungen und -mitarbeiter im 
Außendienst/Bauhof, aufmerksam gemacht. Dazu stellten die Referenten Prof. Dr. Steidle von 
der Universität Hohenheim, Georg Krause, Bauhofleiter und Leiter des Grünflächenmanage-
ments der Stadt Donzdorf, sowie Elke Grözinger von der Abteilung Naturschutz und Land-
schaftspflege der Stadt Bietigheim-Bissingen verschiedene Aspekte dieses sehr vielfältigen 
Themenspektrums vor. Darunter insektenschonende Mäh- bzw. Mulchtechniken, gebietshei-
misches Saatgut und Pflege artenreicher Mähwiesen im kommunalen Grün und mehrjährige 
Stauden als insektenfreundliche Alternative zu verhältnismäßig teuren und pflegeintensiven 
Zierblumenrabatten.  

Am Nachmittag teilten sich Roswitha Ott, Leiterin des Bauhofs der Stadt und Elke Grözinger 
die Teilnehmer/-innen, um bei einer geführten Exkursion die Arbeitsergebnisse langjähriger 
Extensivierungsmaßnahmen in der „Grünen Mitte“ von Bietigheim-Bissingen anzusehen. Die 
Arbeiten des städtischen Bauhofs haben im Nachgang der Landesgartenschau von 1989 eine 
außergewöhnliche Vielfalt an artenreichem Grünland mitten in der Stadt entstehen lassen. Die 
Grünanlagen werden seit mehr als drei Jahrzehnten von der Stadtgärtnerei unterhalten. Vom 
pflegeintensiven Staudengarten im Bürgergarten bis hin zu den Kopfweiden entlang der Enz 
und den Mähwiesen bietet der Stadtkern Bietigheim-Bissingens nicht nur einen hohen Erho-
lungs- und Freizeitwert, sondern auch eine hohe Artenvielfalt an krautigen Pflanzen unserer 
heimischen Wiesen mit entsprechender Wirbellosenfauna. 

Abb. 5: Die Teilnehmer/-innen des Seminars im Kronenzentrum am 18. Mai 
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2.5.2 Trockenmauer-Sanierungskurs mit der LVG in Gemmrigheim am 22. und 23. Juni  

Im Juni fand unter der Anleitung des Teams von Martin Bücheler, Gartenbaumeister und Tro-
ckenmauerkoryphäe aus Stuttgart-Hedelfingen gemeinsam mit der Gemeinde Gemmrigheim, 
organisiert von Michael Heck von der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau 
(LVG) Heidelberg der Trockenmauer-Sanierungskurs für Praktiker statt.  

Die Kursteilnehmer wurden bei einer theoretischen Einführung zur Geschichte und zum Bau 
und der Instandhaltung von Naturstein-Trockenmauern in terrassierten Weinbau-Steillagen 
auch über deren wichtige ökologische Funktion aufgeklärt.  

Nach dem Theorieblock ging es dann noch am Vormittag zur Baustelleneinrichtung. Von der 
Schadensbeurteilung zur Sicherheit beim Trockenmauerbau, den verschiedenen Werkzeugen 
und Bearbeitungstechniken über die richtige Sortierung der Steingrößen, den Erdarbeiten und 
der Fundamentierung wurden alle Elemente des Trockenmauerbaus bearbeitet. Zwei Mauer-
abschnitte wurden so von zwei Teams komplett vom Abbruch bis zur fertigen, stabilen Tro-
ckenmauer bearbeitet und zum Teil wiederhergestellt. Besonders erwähnenswert ist dabei, 
dass sowohl das Fundament als auch die Hintermauerung einen besonders hohen Stellenwert 
für die künftige Stabilität der Mauer haben. Dementsprechend wurde, wo dies möglich war, mit 
schmalen abgeschlagenen Steinteilen zwischen den Bindersteinen eine lückenlose Verzah-
nung der Hintermauerung hergestellt. Das dadurch entstehende „liegende Gewölbe“ verteilt 
die vom Hang von hinten und oben auf die Mauer wirkende Gewichtskraft über die Binder an 
die großen Ecksteine. Was in der Theorie recht einleuchtend klingt, bedarf eines hohen Maßes 
an handwerklichem Geschick und Erfahrung in der Umsetzung. Dies zeigt auch das Ergebnis: 
Am Ende der zwei Tage konnte die Arbeit mit einer vollständig sanierten (siehe Abb. 9) und 
einer teilsanierten Trockenmauer beendet werden, obwohl mehr als 12 Personen (die meisten 
davon mit einem Gesellenbrief im Garten- oder Landschaftsbau oder selbsttätige Winzer bzw. 
Landwirte und Bauhofmitarbeiter) jeweils über 12 Stunden unter fachlicher Anweisung und 
Betreuung daran arbeiteten.  

Der Kurs für das Jahr 2023 war zum Redaktionsschluss bereits ausgebucht. Dies bestätigt, 
dass im Landkreis trotz der hohen Arbeitsintensität, die mit dem Trockenmauerbau verbunden 
ist eine große Bereitschaft besteht, dieses anspruchsvolle (Kunst-)Handwerk zu erlernen. Der 
LEV dankt dem Team von Herrn Bücheler, Herrn Heck von der LVG und Bürgermeister Dr. 
Frauhammer von Gemmrigheim für die gute Zusammenarbeit und die Ermöglichung dieses 
Kurses. So wird das seltener werdende Praxiswissen um Bau- und Instandhaltung der Natur-
stein-Trockenmauern weitergegeben und damit der Grundstein für ihre Erhaltung gelegt. 

   

Abb. 6 und 7: Wärmebedürftige Reptilien, wie die Mauereidechse nutzen die Mauern als Sonnenplatz , 
Versteck und auch als Winterquartier (© M. Heyde, wikipedia). Der Milzfarn gehört zur Familie 
der Streifenfarngewächse und hat eigentlich einen mediterranen Verbreitungsschwerpunkt  
(© H. Hillewaert, wikipedia). 
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Abb. 8: Gartenbaumeister Martin Bücheler erklärt wie die Mauersteine optimal in Lage und Position 
gebracht werden ohne den Stein vorher aufwändig zu bearbeiten. Im Kurs wird parallel an 
mehreren Mauerabschnitten gleichzeitig gearbeitet. 

 

Abb. 9: Das Ergebnis am Ende von zwei arbeitsreichen Tagen: Eine (größtenteils) fachgerecht  
sanierte Trockenmauer im Gewann „Steig“ in Gemmrigheim.   

Ferner hat die LEV-Geschäftsstelle mehrere Pressemitteilungen anlässlich durchgeführter 
LEV-Projekte und Kooperationsveranstaltungen verfasst und herausgegeben. Ein Pressespie-
gel mit LEV-Bezug findet sich in Anhang 3 des Geschäftsberichts. 
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2.6 Fortbildungen und Infoveranstaltungen der LEV-Beschäftigten 

Im Jahr 2022 haben die LEV-Beschäftigten an folgenden Fortbildungen/Infoveranstaltungen 
teilgenommen: 

Datum Fortbildung 
Teilnahme  

seitens LEV-Ge-
schäftsstelle 

16.03.22 Schulung Fachanwendung Mähwiesen (Online)  Ritter 

04.05.22 Fortbildung Raumkulisse Feldvögel der LUBW  
(Online-Seminar) 
 

Klebe 

18.05.22 „Nachhaltiges Grünflächenmanagement: Kostengünstig Arten-
vielfalt fördern“, Umweltakademie Ba.-Wü. 

Fallert, Klebe, 
Obele 

22.06.22 
23.06.22 

LVG Trockenmauer-Sanierungskurs in Gemmrigheim Fallert, Klebe 

24.06.22 Fachtagung „Ökologische Vielfalt in Obstanlagen“, Universität 
Hohenheim 

Fallert 

21.07.22 RAMONA AG Steillagen mit Gemeinde Gemmrigheim, UNB 
der Stadt Stuttgart, Flächenagentur BW und LEV Heilbronn 

Fallert, Klebe 

26.07.22 
27.07.22  

Landestreffen der Landschaftserhaltungsverbände in Baden-
Württemberg, Kloster Heiligkreuztal 

Fallert, Ritter, 
Klebe 

02.10.22 Landschaftspflegetag im Main-Tauber-Kreis  Fallert, Klebe 

21.11.22 Erfahrungsaustausch der Rebhuhn-Schutzprojekte im Land 
beim Landesjagdverband in Stuttgart, Degerloch  

Fallert, Ritter, 
Klebe 

19.12.22 Wildpflanzen und Biogas, FAKT E14 (Online) Fallert 

Tab. 2: Teilnahme der LEV-Beschäftigten an Fortbildungen und Fachveranstaltungen 
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3 Kooperation und Netzwerkarbeit 

Auf Grund seiner speziellen Vereinsstruktur mit Mitgliedern aus unterschiedlichen Interessen-
gruppen liegt eine wichtige Aufgabe des LEV in der Verbesserung der Vernetzung und der 
Zusammenarbeit der verschiedenen regional und auch überregional an der Schnittstelle Land-
wirtschaft, Naturschutz und Verwaltung tätigen Akteure. Langfristiges Ziel ist es dabei, die vor-
handenen Kräfte zu bündeln und das Miteinander zu stärken.  

Im Jahr 2022 hat die LEV-Geschäftsstelle insbesondere mit folgenden Akteuren zusammen-
gearbeitet bzw. war an folgenden Kooperationsprojekten beteiligt. 

 

3.1 Zusammenarbeit mit Fachbehörden 

Im Zusammenhang mit der Planung und Durchführung von Projekten und Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege sind vor allem die untere Naturschutzbehörde 
(UNB) und die untere Landwirtschaftsbehörde (ULB) beim Landkreis LB sowie die höhere Na-
turschutzbehörde RPS wichtige Kooperationspartner des LEV.  

Die Kooperation mit der UNB erfolgt vor allem bei der Umsetzung von Maßnahmen nach der 
Landschaftspflegerichtlinie (LPR). Während der LEV grundsätzlich für die Akquise und Vorbe-
reitung von LPR-Maßnahmen zuständig ist, liegt die administrative Abwicklung im Zuständig-
keitsbereich der UNB. Hier findet vor allem eine enge Zusammenarbeit mit dem Natura 2000-
Beauftragten und dem für die LEV zuständigen Verwaltungssachbearbeiter sowie darüber hin-
aus auch mit den ökologischen Fachkräften der UNB statt. 

Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit zwischen LEV, UNB und auch ULB lag im Jahr 2022 in 
der Organisation der Weiterführung von zum Ende 2022 auslaufenden fünfjährigen Land-
schaftspflegeverträgen nach Teil A der LPR (siehe Kap. 5.1). LEV und UNB stellen ferner 
gemeinsam das jährliche Kreispflegeprogramm (KPP) auf, welches die vorgesehenen Anträge 
(von Kommunen, Verbänden oder Landwirten) und Aufträge für Maßnahmen nach LPR Teil B 
beinhaltet und zur Mittelbeantragung beim RPS eingereicht wird (siehe dazu auch Kap. 5.3).  

Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit mit der höheren Naturschutzbehörde beim RPS lag 
2022 – neben der Planung und Durchführung von Landschaftspflegemaßnahmen in Natur-
schutzgebieten (NSG) (siehe Kap. 5.4) – insbesondere in der sog. „Natura 2000-Regionalisie-
rung“ (siehe Kap. 6.2). 

 

3.2 Rebhuhnmonitoring 2022 

Um festzustellen, wie sich die Bestände des Rebhuhns entwickeln, führt die Wildforschungs-
stelle Baden-Württemberg (WFS) ein landesweites Rebhuhnmonitoring durch.  

2022 sind zum dritten Mal Bereiche aus dem Landkreis LB in das landesweite Monitoring mit 
aufgenommen worden. Ausgehend von dem Lokalprojekt „Lebensraumaufwertung für Reb-
huhn, Feldhase und Co.“ (siehe 4.2)  fanden am 24.02.2022 und 10.03.2022 im Bereich „Stein-
heim/Murr-Murr-Pleidelsheim“ und im Bereich „Bönnigheim-Kirchheim/Neckar-Erligheim“ ge-
meinsam von LEV und WFS sowie dem Wildtierbeauftragten des Landkreises organisierte 
Rebhuhnzählungen statt. Mit tatkräftiger Unterstützung örtlicher Akteure aus Naturschutz und 
Jägerschaft wurden in beiden Bereichen auf jeweils 13 vorher festgelegten Erfassungsstre-
cken (sog. Transekten) Rebhähne nach einheitlicher Methodik mit Klangattrappen „verhört“.  
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Abb. 10: Das Rebhuhn ist ein Grenzgänger: Es orientiert sich häufig an Grenzlinien in der Landschaft. 
Landwirtschaftliche Strukturen mit häufigem Nutzungswechsel, z.B. kleinteilige Bewirtschaf-
tungseinheiten in Form von Wechselbrachen begünstigen sein Überleben (© R. Greiner).  

In beiden Monitoring-Gebieten konnten an mehreren Transekten Rebhuhnvorkommen festge-
stellt werden. In Steinheim/Murr wurden weniger Rebhühner erfasst als im vorigen Jahr. Das 
Kartierergebnis ähnelt hinsichtlich der Revierzahl dem Jahr 2020.  

Um evaluieren zu können, ob die Maßnahmen zur Lebensraumaufwertung für Offenlandarten 
langfristig Früchte tragen sowie um festzustellen, wo sich die Rebhühner jeweils aufhalten, um 
dann dort gezielt Maßnahmen durchführen zu können, soll das Monitoring in den beiden Er-
fassungsgebieten in den nächsten Jahren beständig weitergeführt werden. Außerdem hat der 
LEV im Jahr 2022 einmalig die Beobachtungs- und Revierdaten der Ornithologischen Gesell-
schaft Baden-Württemberg (OGBW) erworben, in der Hoffnung Beratungs- und Maßnahmen-
schwerpunkte räumlich gezielter, also auf gesicherten Datengrundlagen zum Vorkommen, ins-
besondere in den nicht von der LAZBW kartierten Bereichen, setzen zu können.  

 

3.3 Zusammenarbeit mit weiteren Kooperationspartnern 

Neben den zuvor genannten Fachbehörden und Kooperationspartnern hat der LEV 2022 mit 
mehreren LEV-Mitgliedern erfolgreich gemeinsame Projekte und Maßnahmen durchgeführt 
oder initiiert. Besonders hervorzuheben ist dabei bspw. die Zusammenarbeit mit:  

 den LEV-Mitgliedskommunen Bönnigheim, Bietigheim-Bissingen, Gemmrigheim, Großbott-
war, Ingersheim, Korntal-Münchingen, Markgröningen, Murr, Oberstenfeld, Pleidelsheim, 
Remseck/Neckar, Sachsenheim, Steinheim/Murr und Tamm; 

 den LEV-Mitgliedsverbänden Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg, Kreisjägervereini-
gung Ludwigsburg und Maschinenring (MR) Rems-Murr-Neckar-Enz. 
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3.4 Termine und Veranstaltungen 

Neben den vorab genannten Aktivitäten zur Zusammenarbeit hat der LEV im Jahr 2022 an 
folgenden Kooperations- und Vernetzungsveranstaltungen (Auswahl) teilgenommen: 

Datum Veranstaltung  
Teilnahme  
seitens des 

LEV 

19.01.22 Startgespräch Biotopverbundplanung Remseck  Fallert 

20.01.22 Besprechung MLVZ BVP GVV Bönnigheim Planbar Güthler 
und LEV (Online) 

Fallert 

02.02.22 Revitalisierung von Gewässern in Baden-Württemberg – Pi-
lotphase der Landesstudie Gewässerökologie an Gewässern II. 
Ordnung (Online) 

Fallert 

03.02.22 Besprechung Bedarfsposition 3.3: Faunistische Kartierung für 
BVP Markgröningen (Online) 

Fallert 

16.02.22 BVP Erdmannhausen mit Büro Deuschle und Hr. Immel Fallert 

21.02.22 Auftaktbesprechung BVP Gemmrigheim (Online) Fallert 

24.02.22 Austauschtreffen BVB RBS (Online) Fallert,  

24.02.22 Rebhuhnmonitoring - Erstzählung Ritter 

08.03.22 Besprechung Flurneuordnung und Biotopverbund Fallert 

09.03.22 Vorstellung BVP Remseck mit rundem Tisch Fallert 

19.03.22 Hochstamm-Pflanzaktion Kirbachtal Fallert, Ritter 

23.03.22 Besprechung Biotopverbund GVV Steinheim und Murr Fallert 

23.03.22 Besprechung NSG Gerlinger Heide (Online) Ritter 

07.04.22 Kreisgespräch zum Kreispflegeprogramm 2022 LB Fallert, Ritter 

11.04.22 Auftakt BVP Gemmrigheim (Online) Fallert 

12.04.22 Sachgebietsbesprechung LPR Fallert, Ritter 

27.04.22 Dienstbesprechung Agrarstruktur (Biotopverbund, online) Fallert 

05.05.22 Infoveranstaltung Biotopverbund Murr Fallert, Klebe 

10.05.22 FFH-Mähwiesenbegehung mit ULB Ritter 

11.05.22 Besprechung zum Beitritt der Stadt Ludwigsburg beim LEV Fallert 

12.05.22 Besprechung Schäfervertrag Markgröningen Ritter 

24.05.22 Gemeinsame Dienstbesprechung zur Landschaftspflegerichtli-
nie von UM und MLR 

Fallert, Ritter, 
Klebe 

01.06.22 Felderrundfahrt Remseck Fallert, Klebe 

14.07.22 Naturschutztreffen Grüne, BUND, Nabu, SAV zum Thema Reb-
huhnförderung in Unterriexingen  

Fallert, Klebe, 
Ritter 

15.07.22 Biotopverbundbotschaftervernetzungstreffen in Stuttgart  Klebe 

19.07.22 Ester Besprechungstermin zur Biotopverbundplanung Bönnig-
heim mit dem GVV, Planungsbüro und LEV in Bönnigheim 

Klebe, Fallert 

28.07.22 Online-Austausch der Biotopverbundbotschafter im RB Stutt-
gart 

Klebe 

08.08.22 Auftaktveranstaltung mit lokalen Gebietskennern zur Biotopver-
bundplanung Gemmrigheim 

Fallert,  
Klebe 

10.08.22 Scopingtermin Biotopverbundplanung Markgröningen in Mark-
gröningen 

Fallert,  
Klebe 

16.08.22 Scopingtermin Biotopverbundplanung Remseck, online Klebe 
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Datum Veranstaltung  
Teilnahme  
seitens des 

LEV 

23.08.22 Biodiversitätsnetzwerk BW, Betrieb Zibold Markgröningen Ritter 

24.08.22 Biotopverbund GVV Bönnigheim, Besprechungstermin zur Ab-
grenzung des Bearbeitungsgebiets, Bönnigheim 

Klebe 

31.08.22 Vorbesprechung mit Gemeinde und Planungsbüro zu Bio-
topvernetzungsmaßnahmen mit Landwirten in Ingersheim 

Fallert 

13.09.22 Sachgebietsbesprechung der UNB zur LPR, online Fallert, Ritter, 
Klebe 

14.09.22 Runder Tisch Naturschutz, Landwirtschaft und Landschaftspla-
nung in Remseck 

Klebe, Fallert 

19.09.22 Sitzung des LNV-Arbeitskreises Ludwigsburg Fallert 

21.09.22 Infoveranstaltung für Landwirte zu Blühbrachen und Lich-
täckern in Ingersheim 

Fallert, Ritter 

26.09.22 Online-Austausch der Biotopverbundbotschafter im RB Stutt-
gart 

Klebe 

27.09.22 Felderrundfahrt Landwirte im Rahmen der Biotopverbundpla-
nung Erdmannhausen 

Fallert, Klebe 

05.10.22 NBA-Tagung Ritter 

13.10.22 Biotopverbundbotschaftervernetzungstreffen, online Klebe 

14.10.22 Entomologischer Verein, NSG Leudelsbachtal, Herr Bartsch mit 
RPS 

Ritter 

18.10.22 GVV Bönnigheim, Auftaktveranstaltung Biotopverbundplanung  Klebe 

19.10.22 AG Rebhuhn in Remseck Klebe 

21.10.22 Onlineveranstaltung zur Umsetzung der GAP ab 2023 Fallert, Klebe 

25.10.22 Besprechung der Biotopverbundplanung Remseck in Remseck Klebe 

25.10.22 Adhoc-Dienstbesprechung des UM zur LPR ab 2023 Fallert, Ritter 

26.10.22 Besprechung UNB, ULB und LEV (Forum Landwirtschaft-Na-
turschutz) 

Klebe, Ritter 

26.10.22 AUT-Sitzung des Kreistages Fallert 

27.10.22 Öffentliche Vorstellung erster Maßnahmen der Biotopverbund-
planung in Steinheim 

Klebe 

14.11.22 Austausch mit Kreisobstbauberatern Fallert, Klebe, 
Ritter 

16.11.22 Vorstellung des Planungsstandes der Biotopverbundplanung 
Remseck, Runder Tisch Naturschutz, Landwirtschaft und Land-
schaftsplanung in Remseck 

Klebe, Fallert 

21.11.22 Öffentliche Vorstellung erster Maßnahmen der Biotopverbund-
planung in Murr 

Klebe, Fallert 

24.11.22 Online-Austausch der Biotopverbundbotschafter im RB Stutt-
gart 

Klebe 

29.11.22 Online-Veranstaltung Vorstellung des neuen Musterleistungs-
verzeichnisses für Biotopverbundplanungen 

Klebe 

05.12.22 Sitzung der LEV-Sprecher mit Staatssekretär Baumann in 
Stuttgart 

Fallert 

06.12.22 Sachgebietsbesprechung der UNB Fallert, Klebe, 
Ritter 

14.12.22 Besprechung UNB, ULB und LEV (Forum Landwirtschaft-Na-
turschutz) 

Fallert, Klebe 

Tab. 3: Termine und Veranstaltungen zur Kooperations- und Netzwerkarbeit 
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4 Landschaftspflege-, Artenschutz- und Naturpädagogikprojekte 

Im Jahr 2022 hat der LEV diverse Projekte zum Erhalt der Streuobstwiesen im Landkreis 
durchgeführt. Hierzu sind vor allem die Schnittgutsammelaktionen, die Mistelentfernung, die 
Revitalisierungsmaßnahmen und die Streuobstpädagogik besonders zu erwähnen. Das Ko-
operationsprojekt „Lebensraumaufwertung für Rebhuhn, Feldhase und Co.“ wurde weiterge-
führt.  

 

4.1 Streuobst-Schnittgutsammlungen in Großbottwar, Marbach und Pleidelsheim 

2022 hat der LEV wieder gemeinsam mit drei Mitgliedskommunen Streuobst-Schnittgutsamm-
lungen in mehreren Streuobstgebieten angeboten. Während in Großbottwar bereits zum drit-
ten Mal eine entsprechende Sammlung stattgefunden hat, war es in Pleidelsheim die Zweite 
und in Marbach/Rielingshausen die Erste.  

In Großbottwar lag der Fokus dieses Jahr in den Gewannen Galgenort und Fichtengraben und 
wurde von LEV, Stadt und dem OGV organisiert. In Pleidelsheim wurde die Schnittgutsamm-
lung in den Streuobstgebieten Feldweingärten, Vordere und Hintere Reutte, Holz- und Wald-
weingärten, Fasanenberg und Hörnle sowie Fleckenäcker und Herdplatte angeboten. In Mar-
bach/Rielingshausen konnten die Stücklebesitzer der Gewanne Hüttäcker, Hummelberg, Hin-
terbirkenhof, Brunnenwiesen und Alter Berg ihr Schnittgut sammeln lassen.   

 
Abb. 11: Schnittgut am Wegrand im Gewann ‚Hohe Anwande‘ in Pleidelsheim im April 

Wie in den Vorjahren auch konnten Streuobstwiesenbesitzer/-innen ihr Schnittgut am Rand 
von vorher definierten Sammelwegen ablegen, wo es dann kostenlos abgeholt und zu Holz-
hackschnitzeln weiterverarbeitet wurde. Ziel der kostenlosen Angebote war es, den Streuobst-
wiesenbesitzern/-innen zum einen eine Unterstützung bei der umweltgerechten Entsorgung 
ihres Schnittgutes zu bieten. Zum anderen sollte die Sammelaktion vor allem auch einen An-
reiz geben, Bäume wieder zu schneiden und zu pflegen. Die Kosten für das Einsammeln und 
Häckseln des Schnittgutes haben sich der LEV und die Kommunen jeweils hälftig geteilt. Das 
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Sammeln und Häckseln des abgelegten Schnittgutes erfolgten durch den Maschinenring 
Rems-Murr-Neckar-Enz.  

Die Ende April abgeschlossenen Aktionen wurden sehr gut angenommen. In Pleidelsheim ka-
men insgesamt rd. 115 m³ Holzhackschnitzel zusammen, in Großbottwar rd. 110 m³ und in 
Marbach/Rielingshausen 65 m³, welche anschließend im Heizkraftwerk Ludwigsburg-Korn-
westheim thermisch verwertet wurden. 

 

4.2 Kooperationsprojekt „Lebensraumaufwertung für Rebhuhn, Feldhase und Co.“ 

4.2.1 Geschichte, Ziele und Stand des Projekts 

2017 hat der LEV LB gemeinsam mit KBV und KJV für die Erhaltung und Verbesserung der 
biologischen Vielfalt im ackergeprägten Offenland des Landkreises LB das Kooperationspro-
jekt „Lebensraumaufwertung für Rebhuhn, Feldhase und Co.“ ins Leben gerufen. Weitere Ko-
operationspartner sind die ULB, UNB sowie mehrere LEV-Mitgliedskommunen.  

Vorrangiges Ziel des Projektes ist es Landwirte zu finden, die bereit sind, in speziellen Vor-
ranggebieten für Offenlandbrüter (Gebiete mit mittlerer und hoher Bedeutung für Offenland-
brüter im Landkreis LB) geeignete Blühbrachen auf Ackerflächen anzulegen und damit die 
Lebensraumausstattung für Offenlandvogelarten, aber auch für andere Tierarten (vor allem 
Insekten) in der ackerbaulich geprägten Agrarlandschaft zu verbessern.  

Der LEV bereitet dazu mit interessierten Landwirten fünfjährige LPR-Verträge zur Anlage 
mehrjähriger Blühbrachen vor, die dann mit der UNB abgeschlossen werden. Im Jahr 2022 ist 
ein weiterer Vertrag auf 0,2 Hektar Gesamtfläche abgeschlossen worden. Der Gesamtumfang 
der angelegten Brachen liegt damit landkreisweit bei 30 Flächen mit 18,6 ha. 

 

 

 

Abb. 12: Rotationsbrache bei Entwicklungskontrolle Anfang Juni 2022 in Bietigheim-Bissingen 
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4.2.2 Öffentlichkeitsarbeit 

Ein wichtiger Faktor für den Erfolg bei der Anlage von Feldbrüter-Blühbrachen ist die Öffent-
lichkeitsarbeit. Deshalb haben die Mitarbeiter/-innen der LEV-Geschäftsstelle an verschiede-
nen Veranstaltungen, z.B. im Rathaus in Ingersheim, sowie bei Felderrundfahrten in Stein-
heim/Murr, Remseck am Neckar sowie bei verschiedenen weiteren Veranstaltungen zum Bio-
topverbund das Angebot zur Anlage für mehrjährige Brachen über die LPR beworben. Durch 
die noch nicht absehbaren Änderungen in der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäi-
schen Union ab 2023 waren die meisten Landwirte aber reserviert, was neue fünfjährige Ver-
pflichtungen für Rotationsbrachen angeht. Einer der Hauptgründe ist die für Betriebe mit über 
10 ha Ackerflächen „erweiterte Konditionalität“, d.h. Verpflichtung gemäß GLÖZ 8, vier Prozent 
der Ackerfläche stilllegen zu müssen, d.h. keinerlei Bewirtschaftung zwischen 01. April und 15. 
August auszuführen, wenn sie Direktzahlungen nach der ersten Säule der GAP beantragen 
möchten. Glücklicherweise konnte für eine bereits für die LPR zugesagte Wechselbrache im 
Rebhuhn-Revier „Aldinger Feld“ mit einem Flächenumfang von 0,96 ha, eine andere Finanzie-
rungsmöglichkeit über eine kommunale Förderung gefunden werden und die Brache noch im 
Spätherbst 2022 eingesät werden.  

4.2.3 Neue Maßnahme „Lichtacker“ 

Aus den weiter oben genannten Gründen und weil die Ergebnisse der zweijährigen Studie zu 
Lichtäckern aus dem Rebhuhn-Revier „Schmidener Feld“ im Rems-Murr-Kreis bekannt wur-
den, hat der LEV nach Vorstellung im Vorstand die Zustimmung erhalten die neue Maßnahme 
aufbauend auf den genannten Ergebnissen zu entwickeln. Dabei wird der Drillreihenabstand 
im Wintergetreide auf mind. 24 cm erhöht, die mechanische Bodenbearbeitung zwischen 01. 
April und 15. August zum Schutz der Bodenbrüter unterlassen und der Pflanzenschutzmitte-
leinsatz reduziert. Für das Jahr 2023 hat der LEV deshalb 1.500,00 € für insgesamt vier inte-
ressierte Landwirte zur Verfügung gestellt, die bereits im Herbst 2022 in Steinheim, Marbach, 
Erdmannhausen und Ingersheim entsprechende Lichtäcker eingesät haben.  

 

Abb. 13: Der erhöhte Drillreihenabstand führt zu einem geringeren Raumwiderstand für Feldvögel,  

 einem verbesserten Mikroklima und begünstigt damit nachweislich die Laufkäferartenvielfalt 
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4.3 Naturpädagogik „Die Streuobstwiese – Unser Klassenzimmer im Grünen“ 

Das von 2018 bis 2020 von der Stiftung Umwelt- und Naturschutz der Kreissparkasse Lud-
wigsburg und dem Landkreis LB geförderte Streuobstpädagogik-Pilotprojekt „Die Streuobst-
wiese – Unser Klassenzimmer im Grünen“ wurde auch im Jahr 2022 fortgeführt. Seit 2021 ist 
die Förderung der oben genannten Stiftung ausgelaufen. Seitdem werden die Kosten zu 2/3 
vom Landkreis und zu 1/3 von den Grundschulen getragen. Insgesamt haben 2022 wieder 24 
Grundschulen für 38 Klassen die vom LEV angebotenen Förderungen für Streuobstpädago-
gik-Unterricht beantragt. Gefördert werden Unterrichtsmodule mit jeweils 12, 16 oder 22 Un-
terrichtseinheiten, die von speziell ausgebildeten, freiberuflich tätigen Streuobst-Pädagogen/-
innen angeboten werden.  

Alle beantragten Förderungen konnten bewilligt werden. Die beantragten Unterrichtseinheiten 
konnten nur teilweise realisiert werden, so dass von der ursprünglich bewilligten Gesamtför-
derung in Höhe von 11.760 Euro lediglich 9.360,00 Euro (rd. 79,6 %) für tatsächlich durchge-
führte Unterrichtseinheiten abgerufen wurden (siehe Kap. 10.2).  

 

Abb. 14: Wertschätzung entsteht durch Wertvermittlung. Menschen schützen nur was sie auch ken-
nen. Deshalb fördert der LEV seit 2018 die Streuobstpädagogik an Grundschulen 

Jahr Grundschulen Anzahl Unterrichts-
einheiten 

Beantragte Summe Umsetzungssumme 

2018 10 296 5.920 € 5.440 € 

2019 13 370 7.400 € 6.840 € 

2020* 18 518 10.360 € 5.640 € 

2021* 18 488 9.760 € 6.567 € 

2022 24 588 11.760 € 9.360 € 

Tab. 4: Übersicht Entwicklung des LEV-Projekts Streuobstpädagogik an Grundschulen 
* = Jahre, in denen pandemiebedingte Einschränkungen weniger Unterricht ermöglichten  
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4.4 Baumschnitt an überalterten Streuobstbäumen in naturschutzfachlich beson-

ders bedeutsamen Streuobstwiesen  

Im Herbst 2022 hat der LEV die Revitalisierungspflege an langfristig nicht mehr gepflegten, 
überalterten und zum Teil mit Mistel befallenen Streuobstwiesen in Vaihingen an der Enz, Ge-
markung Roßwag und Sachsenheim, Gemarkung Ochsenbach beauftragt. 

Die gepflegten Bäume liegen in naturschutzfachlich besonders bedeutsamen Streuobstwiesen 
in Roßwag innerhalb des Vogelschutzgebietes 7019441 „Enztal Mühlhausen – Roßwag“ und 
beherbergen neben dem Steinkauz möglicherweise auch den Wiedehopf und in Ochsenbach 
innerhalb des FFH- und EU-Vogelschutzgebiets „Stromberg“. Das Grünland wird in den Berei-
chen zum großen Teil im Rahmen von LPR-Verträgen extensiv gemäht oder beweidet. Teil-
weise stehen die Bäume auf europarechtlich geschützten „Mageren Flachlandmähwiesen“ 
(FFH-Mähwiesen, LRT 6510). Die durchgeführte Pflege der Streuobstbäume trägt durch die 
damit erreichte bessere Belichtung der Flächen indirekt zur Erhaltung und/oder Aufwertung 
der artenreichen Grünlandbestände bei.  

Die Streuobstbäume unterschiedlicher Alters- und Erhaltungsstufen wurden zuvor vom LEV 
erfasst, kategorisiert und kartiert und im Anschluss von verschiedenen Fachwarten fachge-
recht gepflegt. 

Gemeinde Gewann / Hof Gepflegte Streuobstbäume 

Roßwag Fliegaus 221 

Ochsenbach  Aschbachweg 40 
   

Tab. 5: Übersicht LEV-Projekt Baumschnitt in naturschutzwichtigen Streuobstwiesen  

Das angefallene Schnittgut konnte teilweise in Abstimmung mit der AVL auf einem Häcksel-
platz entsorgt werden. Der größere Teil wurde zu Hackschnitzeln verarbeitet.  

Die Gesamtmaßnahme hatte einen Kostenumfang von 15.552,74 Euro, welche aus LEV-Pro-
jektmitteln des Landkreises finanziert worden sind (siehe auch Kap. 10.2).  

 

Abb. 15: Geschnittene Streuobstbäume im Gewann „Fliegaus“ (Vhg./Roßwag). Neben Höhlenbrütern 
wie dem Steinkauz finden hier auch Hornissen in Habitatbäumen einen Lebensraum. Die ma-
geren Flachland-Mähwiesen werden hier von einem Vertragsschäfer extensiv beweidet. 221 
Bäume wurden fachgerecht gepflegt. Der Wiedehopf wurde hier 2021 zuletzt beobachtet. 
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Abb. 16: Im Gewann „Aschbachweg“ (Sachsenheim/Ochsenbach) wurden am Fuß des Geigersbergs   

 40 Streuobstbäume fachgerecht gepflegt. Hier die Pflegefläche nach dem Abräumen. 

 

Abb. 17: Schnittguthaufen am Ende der Pflegeaktion (Sachsenheim/Ochsenbach) 
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4.5 Trockenmauersanierung in Landschaftspflegegebieten  

Terrassierte Steillagen mit Trockenmauern sind für den Landkreis Ludwigsburg in besonderem 
Maße landschaftsprägend. Mit rund 370 ha von bundesweit 1.400 ha weist der Landkreis Lud-
wigsburg deutschlandweit den mit Abstand größten Flächenanteil an Trockenmauer-Terras-
senweinbergen auf. Die zum Teil großflächigen Trockenmauergebiete sind sowohl aus Grün-
den des Naturschutzes als auch als Zeugnisse unserer Kulturlandschaft, aus Sicht des Denk-
malschutzes in besonderem Maße, bedeutsam und erhaltenswert.  

Auf aus der Nutzung gefallenen ehemaligen Weinbaustandorten haben sich im Landkreis ins-
besondere aufgrund der südexponierten Hanglagen in vielen Fällen artenreiche Magerwiesen 
entwickelt, die heute als flächenhafte Naturdenkmale, gesetzlich geschützte Biotope und Na-
turschutzgebiete eine besondere Bedeutung für seltene und stark gefährdete Tier- und Pflan-
zenarten und die Artenvielfalt insgesamt haben. In diesem Zusammenhang stellen diese Be-
reiche auch wichtige Elemente im landesweiten funktionalen Biotopverbund trockener Stand-
orte dar.  

In die Mähflächen fallende Steine zerfallender Trockenmauern und in Folge dessen aufkom-
mende Gehölze und Brombeersukzession erschweren die notwendige Pflegemahd erheblich. 
Daher ist es erforderlich und gemeinsames Ziel von LEV und UNB, die Trockenmauern auf 
Flächen, auf denen zur Offenhaltung eine dauerhafte, über Landschaftspflegemittel des Lan-
des gesicherte jährliche Pflegemahd stattfindet, in besonders vordringlichen Fällen soweit wie 
möglich zu sanieren. 

Deshalb hat Dirk Hadtstein im Jahr Frühsommer 2021 einen Projektantrag bei der Umwelt- 
und Natuschutzstiftung der Kreissparkasse Ludwigsburg zur Sanierung von Trockenmauern 
in Landschaftspflegegebieten gestellt. Die Bewilligung erfolgte am 18. August 2021 für die 
Jahre 2022-2024 für jährlich 36.000 € (90%) + 4.000 € (10%, die der Fachbereich 22, Umwelt 
des Landratsamts Ludwigsburg zur Verfügung stellt). 2022 konnte so, nach einer 
Verhandlungsvergabe die erste Maßnahmenumsetzung im Keuperbergland auf LPR-
Vertragsflächen im Wert von 33.734,05 € umgesetzt werden. 

Für 2023 sind weitere Sanierungen an eingefallen Mauerresten im FFH- und Vogelschutz-
gebiet am Geigersberg in Sachsenheim/Ochsenbach geplant.  
 

  

Abb. 18 und 19: Trockenmauern vor und nach der Sanierung (Aufnahmen vom 10.03.2022 und 
15.11.2022) auf einer Magerrasenfläche, die durch einen LPR-A-Vertrag gepflegt 
wird.    
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5 Umsetzung der Landschaftspflegerichtlinie (LPR) 

Die Umsetzung der Landschaftspflegerichtlinie beinhaltet zum einen fünfjährige Landschafts-
pflegeverträge (sog. LPR-A-Verträge), z.B. zur Grünlandextensivierung, Pflege von Sonderbi-
otopen (wie z.B. Magerrasen, Steppenheidensäume, Seggenriede etc.), die Umwandlung von 
Acker- in extensive Grünlandbewirtschaftung oder die Anlage von Blühbrachen auf Ackerflä-
chen. Zum anderen umfasst die LPR-Umsetzung Aufträge für (einmalige) Maßnahmen des 
Arten- und Biotopschutzes (z.B. Entbuschungen, Kopfweiden- oder Heckenpflege) sowie För-
deranträge von Kommunen und Vereinen für entsprechende Maßnahmen, welche über den 
Teil B der LPR finanziert werden. Anträge und geplante Aufträge werden in dem sog. Kreis-
pflegeprogramm (KPP) zusammengestellt. Dieses ist zu Jahresbeginn von der UNB an das 
RPS zu melden, welches für die Zuweisung der LPR-B-Mittel zuständig ist. 

Sowohl bei der Betreuung laufender und dem Abschluss neuer LPR-Verträge als auch bei der 
Planung und Umsetzung von Aufträgen nach LPR Teil B sowie der Unterstützung bei Anträgen 
der Kommunen oder Vereinen arbeitet die LEV-Geschäftsstelle sehr eng mit der UNB als zu-
ständige Vertragsabschluss-, Beauftragungs- und Antragsbewilligungs- und Zahlstelle zusam-
men. Grundsätzlich übernimmt der LEV dabei die fachliche Vorbereitung von Verträgen und 
Aufträgen und berät LEV-Mitglieder und Landbewirtschafter/-innen bei der LPR-Antragstellung 
und Umsetzung von Landschaftspflegemaßnahmen, während die UNB als Behörde für die 
Verwaltung der Förderprogramme, die Vertragsabschlüsse, die Antragsbewilligung und die 
Maßnahmenbeauftragung zuständig ist. In der praktischen Umsetzung ergaben sich dabei re-
gelmäßig Aufgabenüberschneidungen, so dass eine eindeutige Trennung bzw. Zuordnung der 
Tätigkeitsanteile von LEV und UNB nicht möglich ist. Entscheidend ist daher eine gute Kom-
munikation und Zusammenarbeit zwischen LEV als Verein und UNB als behördliche Stelle. 

Die Umsetzung des landesweiten funktionalen Biotopverbundes, welcher ebenfalls über die 
LPR gefördert wird, ist unter Kap. 7 näher beschrieben. 

 

5.1 Weiterführung von 2022 auslaufenden LPR-A-Verträgen 

Für Verträge nach dem LPR Teil A werden im letzten Gültigkeitsjahr Vorbereitungen für eine 
weitere 5-jährige Förderverpflichtung, sogenannte Vertragsverlängerungen, eingeleitet. Für 
diese Verträge ist zu klären, ob eine Weiterführung in der gleichen oder ggf. einer anderen 
Form zum einen seitens der Vertragsnehmer/-innen (VN) gewünscht und zum anderen aus 
naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll und zielführend ist. Die Bearbeitung der Weiterführung der 
LPR-Verträge erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der UNB als zuständige vertragsschlie-
ßende Stelle und beinhaltete folgende Arbeitsschritte: 

 Auswertung und Zusammenstellung der auslaufenden fünfjährigen LPR-Verträge in einer 
speziell dafür entwickelten Arbeitstabelle sowie fortlaufende Pflege der eingearbeiteten Da-
ten; 

 Abfrage der VN hinsichtlich der Bereitschaft für einen erneuten Abschluss der Förderver-
pflichtung (Vertragsverlängerung) im Folgejahr und Abstimmung zu möglichen Änderungen 
bei den Vertragsinhalten (z.B. Heraus-/Hereinnahme von Flächen, Änderung von Mahd-
zeitpunkten); 

 Prüfung der ökologischen Wirksamkeit der Maßnahmen (naturschutzfachliches Ziel) sowie 
Kontrolle der vertraglich vereinbarten Leistungen, je nach Umfang der im Vertrag enthalte-
nen Flächen als umfassende oder stichprobenhafte Flächenbegehung möglichst vor dem 
ersten Bewirtschaftungszeitpunkt. 

 Planung von Maßnahmenanpassungen für Vertragsflächen, auf denen die bisherigen 
Pflege-/Extensivierungsmaßnahmen nicht die gewünschte ökologische Wirksamkeit ge-
zeigt haben. 
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 Prüfung, ob eine Neueinmessung der Vertragsflächen durch die landwirtschaftliche 
Vermessung der ULB erforderlich ist, Zusammenstellung der erforderlichen Informationen 
sowie Abstimmung mit den landwirtschaftlichen Vermessern; 

 ggf. Akquise neuer VN für besonders naturschutzrelevante Flächen (z.B. ND, Natura 2000-
Flächen), auf denen die bisherigen VN ihre Pflegeleistungen nicht weiterführen möchten 
(z.B. aus Altersgründen, aufgrund zu geringer ökonomischer Attraktivität oder zu hohem 
bürokratischem Aufwand der LPR-Förderung); 

 ggf. Planung einer kurzfristigen Überführung der Förderung in den LPR Teil B, für beson-
ders naturschutzrelevante Vertragsflächen bei welchen eine 5-jährige Neuverpflichtung im 
Folgejahr noch nicht umsetzbar ist 

 

 

 
Vorgänge mit 
Gültigkeit bis 
31.12.2022 

Erneuter  
Vertragsab-

schluss 

Kein erneuter  
Vertragsab-

schluss 

Kurzfristige 
Überführung 
in LPR Teil B 

Prüfung der 
ökologischen 
Wirksamkeit 

vor Ort 

Anzahl 
Verträge 

14 10 3 1 13 

Förderfläche 10,6271 ha 8,0422 ha 1,6149 ha 0,9700 ha k. A. 

Anzahl Flur-
stücke 

117 78 7 32 k. A. 

Jährliche Zu-
wendung 

16.361,85 € 6.814,78 € 1.490,11 € 8.056,96 € k. A. 
 

Tab. 6: Ergebnisse der Vorbereitung der Vertragsverlängerungen mit Gültigkeit ab dem 01.01.2023 
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Abb. 20: Pflegemahd zur Offenhaltung von magerem Grünland am trockenwarmen Hang  
 

 

Abb. 21: Fund einer Gottesanbeterin (Mantis religiosa) in der genannten Fläche (s. Abb. 18, 04.08.22)  
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5.2 Vorbereitung und Abschluss neuer LPR-A-Verträge 

Neben der Unterstützung bei den Vertragsverlängerungen (vgl. Kap. 5.1) nimmt auch die Ak-
quise von neuen Vertragsflächen und -partnern einen wesentlichen Anteil der LEV-Arbeit ein. 
Der Abschluss potenzieller Neuverträge hat ebenfalls wie die Vertragsverlängerungen bis Fris-
tende im Frühjahr zu erfolgen und fordert eine entsprechende Vorarbeit bei der Beratung der 
VN, den Abstimmungen mit VN, UNB und/oder ULB sowie der verwaltungstechnischen Um-
setzung in den Programmen GIS und LaIS. 

Bis März/April 2022 wurden drei neue LPR-Verträge – auf insgesamt 70 Flurstücken mit ca. 
8,9 ha Vertragsfläche und einer jährlichen Zuwendung von 4.356,72 € – unter Mitwirkung der 
LEV-Geschäftsstelle abgeschlossen: 

 ein Beweidungsvertrag auf Streuobstwiesen mit einem ortsansässigen Schäfer in In-
gersheim (Umsetzung Biotopverbund mittlerer Standorte). 

 ein Vertrag zur Anlage einer Buntbrache zur Förderung von Offenlandbrütern, z.B. 
das vom Aussterben bedrohte Rebhuhn, in Bönnigheim. 

 ein weiterer Vertrag dient der Förderung der Population des Hellen und Dunklen Wie-
senknopf-Ameisenbläuling durch Einhaltung einer zeitlich gebundenen Bewirtschaf-
tungsruhe in Häfnerhaslach (Umsetzung Natura 2000). 
 

 

Abb. 22: Flächenbegutachtung Neuvertrag „Grünlandextensivierung mit Schafen in Ingersheim“ 

 

 



- 36 - 

5.3 Umsetzung des Kreispflegeprogramms (KPP)  

Der LEV unterstützt die UNB maßgeblich bei der Vorbereitung und Umsetzung des jährlich im 
Frühjahr beim RPS angemeldeten Kreispflegeprogramms, welches über den Teil B der LPR 
gefördert wird. Im Allgemeinen hilft der LEV bei der Organisation und Umsetzung, beispiels-
weise der GIS-Ablage, LaIS-/LaIS-GIS-Eingabe oder Bearbeitung von Arbeitstabellen/Zeitplä-
nen, usw. mit. Weiter durch die fachliche Beratung und Vorbereitung von geplanten Aufträgen 
sowie Anträgen (z.B. von Mitgliedskommunen oder Naturschutzverbänden).  

Die zum Jahresbeginn 2022 angemeldeten Landschaftspflegemaßnahmen waren wie folgt zu-
sammengesetzt: 

Kreispflegeprogramm 2022 
Anzahl 

An- / Aufträge 

geplante 
 LPR-Zuwendung 

(Betrag in €) 

Anträge Kommunen 11 146.860,84 

Anträge Vereine / Private 13 34.541,04 

Aufträge 69 165.010,27 

LPR-B-Verträge 1 678,50 

Zwischensumme   347.090,64 

Nachzahlungen aus dem 
KPP 2021 

5 28.325,58 

 Gesamtsumme   375.416,22 
 

Tab. 7: Zum Jahresbeginn 2022 angemeldete Landschaftspflegemaßnahmen  

 

Per Mittelzuweisung vom 28.04.2022 hat das RPS einen Bewilligungsrahmen zur Umsetzung 
in Höhe von 273.000,00 Euro zur Verfügung gestellt. Die nicht zu Verfügung stehenden Mittel 
von ca. 102.000,00 € wurden größtenteils bei den geplanten Aufträgen, aber auch bei den 
kommunalen Anträgen, eingespart. Im Jahresverlauf wurde deutlich, dass eingeplante Mittel 
der Antragsteller nicht abgerufen werden, weshalb hier die Möglichkeit bestand, zurückge-
stellte Aufträge durchführen zu können. Insgesamt wurden von den Antragstellern Mittel in 
Höhe von 141.395,63 € abgerufen und Aufträge im Wert von 110.099,13 € ausgezahlt. Somit 
kam es zu einer Umsetzung im Kreis Ludwigsburg von insgesamt 252.173,26 €. 
 

 

Tab. 8: Verteilung der angemeldeten, bewilligten sowie umgesetzten Beträge bei den  
            Aufträgen, Anträgen und Nachzahlungen (aus dem Vorjahr) 

Anmeldung Bewilligung Umsetzung

Nachzahlungen 28.325,58 € 28.325,58 € 5.344,62 € 

Anträge 181.401,88 € 162.481,30 € 136.051,01 € 

Aufträge 165.010,27 € 88.000,00 € 110.099,13 € 

- € 

100.000,00 € 

200.000,00 € 

300.000,00 € 

400.000,00 € 

KPP 2022
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Neben dem KPP, welches in der Vergangenheit den eigentlichen Anteil am LPR-B-Haushalt 
für den Kreis Ludwigsburg ausmachte, kam es in den letzten Jahren durch weitere Maßnah-
men zu einem höheren Bedarf an einer Förderung über den LPR Teil B.  

 Zum einen werden über den LPR Teil B auch neu akquirierte Maßnahmen zur Umset-
zung des Biotopverbunds und der Biotopvernetzung (vgl. Kap. 7) gefördert. Diese Maß-
nahmen sollen aufgrund der aktuell politischen Forcierung separat geführt werden und 
erhalten eine gesonderte Bewilligung zugewiesen, weshalb diese nicht im Kreispflege-
programm gelistet sind. 

 Zum anderen mussten in den Jahren 2021 und 2022 Pflegeverträge auf nicht landwirt-
schaftlich nutzbaren Flächen mit enthaltener Mehrwertsteuer landesweit vom LPR Teil 
A in den Teil B überführt werden. Hiervon sind insgesamt 23 Verträge mit einer För-
dersumme von ca. 150.000,00 € betroffen. 

 

Dies führte zu einer Mehrbelastung der Mittel im LPR Teil B, welches als Hintergrund für die 
stark gesunkenen Bewilligungen des ursprünglichen KPP vermutet wird. Folgende Grafik 
zeigt, dass die Mittelverwendung aus oben genannten Gründen für den Kreis Ludwigsburg 
insgesamt gestiegen ist. Auch mit Blick auf das KPP in Verbindung mit Maßnahmen zur Um-
setzung des Biotopverbunds und der Biotopvernetzung kam es zu einem leichten Anstieg. Bei 
alleiniger Betrachtung des KPP mit überwiegend langjährig bestehenden Maßnahmen, welche 
zudem größtenteils schon vor politischer Forcierung der Umsetzung des Biotopverbundes zu-
zuordnen sind, sinken die Bewilligungssummen und Auszahlungen (vgl. Kap. 5.4 im Ge-
schäftsbericht 2021).  

 

Tab. 9: Entwicklung der Auszahlungen im Teil-B der LPR seit 2010 
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Abb. 23: Kopfweidenpflege im Enztal zum Erhalt der Kopfweidenbestände als kulturhistorischer Be 
              standteil im Landkreis Ludwigsburg und Förderung totholzbewohnender Insekten 

 
 

Abb. 24: Pflegemahd zur Zurückdrängung von Brombeersukzession und Offenhaltung eines  
geologischen Aufschlusses mit Standort der Prachtnelke in Großbottwar
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5.4 Umsetzung von Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten (NSG)  

Neben der UNB unterstützt auch der LEV die höhere Naturschutzbehörde beim Regierungs-
präsidium Stuttgart (RPS) bei der Umsetzung von Pflegemaßnahmen über die LPR sowie 
durch naturschutzfachliche Beratung hinsichtlich des Erhalts der 20 Naturschutzgebiete (NSG) 
im Landkreis Ludwigsburg. Die Unterstützung umfasst unter anderem Akquise von und Kon-
taktaufnahme zu Auftragnehmern oder Bewirtschaftern, Klärung von fachlichen Fragen sowie 
Anfragen zu den Maßnahmen in den NSG und Teilnahme an gemeinsamen Ortsterminen. 

Hervorzuheben sind hierbei die je nach Fragestellung bedingte Mitwirkung in den folgenden 
NSG: „Altneckar“, „Enzaue bei Roßwag“, „Gerlinger Heide“, „Heulerberg“, „Hessigheimer Fel-
sengärten“, „Leudelsbachtal“, „Oberes Tal“, „Roter Rain“, „Sommerberg“ „Unterer Berg“, „Un-
terer See“ und „Unteres Tal“. 

Im Jahr 2022 haben sich beim RPS die Zuständigkeiten im Bereich der Landschaftspflege im 
Landkreis Ludwigsburg geändert, weshalb hier die Einarbeitung in die Historie der langjährigen 
Maßnahmen in den jeweiligen NSG einen größeren Teil der LEV-Unterstützung ausmachte. 
Da sich an den geplanten Maßnahmen in NSG kaum Änderungen ergeben haben, kam es bei 
der Umsetzung von über die LPR geförderten Maßnahmen überwiegend zur Mithilfe bei der 
Bearbeitung geometrischer Daten. 

Über den LPR Teil B (Haushalt RPS) geförderte Landschaftspflegemaßnahmen gab es in fol-
genden NSG: 

- „Altneckar“ in Pleidelsheim – Neophytenbekämpfung 
- „Gerlinger Heide“ in Gerlingen – Beweidung mit Schafen 
- „Hessigheimer Felsengärten“ in Hessigheim – Magerrasenmahd 
- „Heulerberg“ in Riet – Magerrasenmahd 
- „Leudelsbachtal“ in Markgröningen – Gehölz- und Weidenachpflege, ASP-Wildbienen 
- „Roter Rain“ in Roßwag – Freihaltung Festzaun 
- „Unterer Berg“ in Häfnerhaslach – Magerrasenmahd 
- „Unterer See“ in Horrheim und Sersheim – Gehölzpflege und Schilfmahd 

Insgesamt kam es zur Umsetzung eines Mittelvolumen von 90.518,70 €. 

 

Abb. 25: Besichtigung Maßnahmenflächen im NSG Unterer Berg, Häfnerhaslach 
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6 Umsetzung von Natura 2000 

Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich des LEV ist die Mitwirkung bei der Umsetzung des 
Europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 (FFH- und Vogelschutzgebiete), insbeson-
dere der Managementpläne (MaP) in Natura 2000-Gebieten. Im Landkreis Ludwigsburg sind 
dies folgende Natura 2000-Gebiete: „Enztal bei Mühlacker“, „Glemswald und Stuttgarter 
Bucht“, „Löwensteiner und Heilbronner Berge“, „Nördliches Neckarbecken“, „Strohgäu und un-
teres Enztal“, „Stromberg“ und „Unteres Remstal und Backnanger Bucht“. 

 

6.1 Maßnahmen zur Umsetzung von Natura 2000  

Neben der Betreuung von LPR-Verträgen und der Beauftragung von LPR-B-Maßnahmen in 
Natura 2000-Gebieten, hat der LEV die Natura 2000-Umsetzung im Jahr 2022 unter anderem 
auch durch die in Kap. 4.4 beschriebene Durchführung von Pflegeschnitten an Streuobstbäu-
men auf FFH-Mähwiesen sowie anderen naturschutzfachlich bedeutsamen und im Rahmen 
von LPR-Verträgen extensiv bewirtschafteten Grünlandbeständen in den FFH- und Vogel-
schutzgebieten „Stromberg“ und „Enztal bei Mühlacker“ unterstützt.  

 

6.1.1 Erhalt des Hellen und des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

Die in der FFH-Richtlinie Anhang II und Anhang IV enthaltenen Schmetterlingsarten Heller 
Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea teleius) und Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 
(Maculinea nausithous) sind durch ihre Lebensweise auf das Vorkommen von Pflanzen des 
Großen Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis), speziellen Wirtsameisenarten sowie eine an-
gepassten Bewirtschaftung angewiesen. 

Im Jahr 2019 wurden im Auftrag des RPS im Rahmen des Artenschutzprogramms BW (ASP) 
die Vorkommen der beiden Schmetterlingsarten im Natura 2000-Gebiet „Stromberg“ unter-
sucht. Die Untersuchung zeigt einen starken Rückgang bis zum Verlust von Populationen bei-
der Arten. Seit dem Jahr 2020 wurden die vorhandenen Daten der vergangenen ASP-Unter-
suchungen sowie des Managementplanes (MaP) zum Natura 2000-Gebiet ausgewertet, um 
Handlungsempfehlungen für die zukünftige Vorge-
hensweise zum Erhalt der Arten auszuarbeiten. 
Hierbei kam es auch zu fachlichen Abstimmungen 
mit der ULB, dem RPS sowie den zuständigen ASP-
Gutachtern. 

Im Jahr 2022 konnten bei den LPR-Vertragsverlän-
gerungen mit einer Anpassung von Mahdzeitpunk-
ten (Bewirtschaftungsruhe zwischen dem 10.06. bis 
05.09.) sowie dem Abschluss eines neuen LPR-Ver-
trages reagiert werden. Somit konnten zu den schon 
bestehenden ca. 10 ha LPR-Vertragsflächen mit Be-
rücksichtigung der Schmetterlingsarten weitere ca. 3 
ha Fläche gesichert werden.  

 

Abb. 26:     Paarung des Dunklen Wiesenknopf- 
                   Ameisenbläulings auf der Blüte des  
                   Großen Wiesenknopfs  
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6.2 Natura 2000-Regionalisierung – Wiederherstellung von FFH-Mähwiesen 

Die „Zielkonzeption günstiger Erhaltungszustand von Offenland-Lebensraumtypen“, sog. Na-
tura 2000-Regionalisierung, wurde landesweit ins Leben gerufen, da sich insbesondere bei 
den nutzungsbedingten Offenland-Lebensraumtypen eine Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes oder auch Verlust des Lebensraumtyps (LRT) eingestellt hat und dementsprechend 
hoher Handlungsbedarf besteht (vgl. Geschäftsbericht 2020 und 2021). Im Kreis Ludwigsburg 
sind hier die Lebensraumtypen Kalk-Pionierrasen (LRT 6110), Kalk-Magerrasen (LRT 6210), 
Pfeifengraswiesen (LRT 6410), Borstgrasrasen (LRT 6230), Hochstaudenfluren (LRT 6430) 
und Magere Flachland-Mähwiesen (LRT 6510) betroffen. 

Der LEV unterstützt bei der naturschutzfachlichen Begleitung/ Beurteilung von Flächen, auch 
bei erforderlichen Ortsterminen, sowie bei der Beratung von Landnutzern und bei Abstimmun-
gen sowie Kommunikation der zuständigen Behörden. Daneben bei der Datenbearbeitung und 
-auswertung durch die zur Verfügung stehenden GIS-Systeme und in der allgemeinen Ablage 
und Verwaltung der Daten. 

Im Jahr 2022 lag der Fokus auf der Wiederherstellung von verloren gegangenen Mageren 
Flachlandmähwiesen (FFH-Mähwiesen). Aufbauend auf der Prüfung der Sachdaten im Jahr 
2021 wurden Flächen in den Natura 2000-Gebieten „Nördliches Neckarbecken“ (ca. 0,66 ha 
Verlustfläche) und „Unteres Remstal und Backnanger Bucht“ (ca. 1,46 ha Verlustfläche) ge-
meinsam mit der UNB und ULB besichtigt. Hintergrund war die geringe Kenntnislage über 
mögliche Verlustgründe sowie des aktuellen Zustandes der FFH-Mähwiesen, da seit der Kar-
tierung der Verlustflächen schon einige Jahre vergangen waren. Weiter sollten die Flächen vor 
Ort auf „nicht reale Verluste“, beispielsweise durch Kartierfehler oder fehlerhafte geometrische 
Abgrenzung entstandene Flächen, näher geprüft werden. 

 

Abb. 27: Begehung einer durch Brombeersukzession verloren gegangenen FFH-Mähwiese mit 
Vertretern der ULB und UNB in Neckarrems 
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7 Umsetzung des landesweiten funktionalen Biotopverbundes 

Durch den Biotopverbund soll ein Netz von Lebensräumen entstehen, die funktional miteinan-
der verbunden sind und den Austausch von Tier- und Pflanzenarten untereinander aber auch 
deren Ausbreitung oder Wiederansiedlung ermöglichen. Der Biotopverbund ist ein wichtiger 
Baustein für den Erhalt der biologischen Vielfalt. 

Um den Rückgang der biologischen Vielfalt zu stoppen und die funktionale Vernetzung von 
Lebensräumen in Baden-Württemberg zu stärken, hat die Landesregierung mit dem „Biodiver-
sitätsstärkungsgesetz“ beschlossen, bis zum Jahr 2030 den Biotopverbund stufenweise auf 
15% des Offenlands auszubauen.1 Für die Erreichung dieses Zieles sollen Kommunen Bio-
topverbundpläne von Fachbüros erstellen lassen und Maßnahmen zur Stärkung des Bio-
topverbundes umsetzen.  

Bei allen LEV wurde eine zusätzliche Stelle geschaffen, die zu 100% vom Land gefördert wird. 
Seit Mai 2022 ist sie mit Johanna Klebe besetzt. Sie hat als Biotopverbund-Fachberaterin Ar-
beiten mit folgenden Tätigkeitsschwerpunkte umgesetzt:   

 Betreuung der laufenden Biotopverbundplanungen: Abstimmungen mit den Kommu-
nen und Planungsbüros, Bindeglied zu den Behörden, Terminkoordination, Teilnahme 
an Veranstaltungen und diversen Besprechungsterminen, Datenbereitstellung 

 Vorstellung und Informationen zu Zielen und Ablauf von Biotopverbundplanungen in 
Gemeinden, diverse persönliche Beratungsgespräche mit Mitarbeitern von Gemeinden 

 Unterstützung und Beratung von Kommunen bei der Vorbereitung von Biotopverbund-
planungen für die kommenden Jahre 

 Umsetzung von Biotopverbundmaßnahmen 

 Teilnahme an Schulungen und sonstigen Veranstaltungen 

 Erstellung Tätigkeitsbericht und Kontrolle von „Mustershapes“ nach den erforderlichen 
Vorgaben 

 Beratung von Kommunen, Landwirten und Grundstückseigentümern zu Umsetzungs-
möglichkeiten und Förderungen 

 

 

 

 

 

 

 
1 Dieses Ziel wurde folgendermaßen in § 22 Abs. 1 des baden-württembergischen Naturschutzgesetzes übernommen: „In Ba-

den-Württemberg wird auf der Grundlage des Fachplans Landesweiter Biotopverbund einschließlich des Generalwildwege-
plans ein Netz räumlich und funktional verbundener Biotope geschaffen, das bis zum Jahr 2023 mindestens 10 Prozent Of-
fenland und bis zum Jahr 2027 mindestens 13 Prozent Offenland der Landesfläche umfassen soll. Ziel ist es, den Biotopver-
bund bis zum Jahr 2030 auf mindestens 15 Prozent Offenland der Landesfläche auszubauen.“ 
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7.1 Biotopverbundplanungen 

Von den 39 Gemeinden im Landkreis Ludwigsburg befanden sich im Jahr 2022 neun Kommu-
nen in der Bearbeitung von Biotopverbundplanungen. Einige Kommunen haben sich hierfür 
zusammengetan, sodass insgesamt sechs Planungen liefen. Die Planung in der „Pilotkom-
mune“ Pleidelsheim wurde 2022 gemäß MLVZ 1 abgeschlossen. 

Folgende Kommunen haben im Jahr 2022 mit der Erstellung von Biotopverbundplanungen 
begonnen: 

- GVV Bönnigheim (Bönnigheim, Erligheim, Kirchheim am Neckar) (2022 – 2024) 

- Erdmannhausen (2022 – 2023) 

- Gemmrigheim (2022 – 2023) 

- Markgröningen (2022 – 2023) 

- Remseck am Neckar (2022 – 2023) 

- Steinheim an der Murr und Murr (2022 – 2023) 

Die Planungen werden zu 90% über die Landschaftspflegerichtlinie (LPR) vom Land bezu-
schusst. In den Gemeinden, die eine Biotopverbundplanung erarbeiten, fanden zahlreiche Ver-
anstaltungen zur Einbindung und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure (Behörden, Ge-
meinderäte, Landwirtschaft, Naturschutz, Jagd, Obst- und Gartenbau, regionale Biotoppflege-
gruppen, interessierte Bürger) statt. So waren Highlights vor allem die Termine vor Ort, bei 
denen unterschiedliche Akteure eingebunden wurden und ihre Vor-Ort-Kenntnisse, Ideen und 
Bedenken äußern konnten. Auch der Austausch bei Runden Tischen hat sich als gutes Format 
in einigen Kommunen etabliert. 

Abb. 28: Felderrundfahrt mit dem Bauhof und den „Naturschutzakteuren“ in Erdmannhausen  

 



- 44 - 

Es fanden einige Besprechungen zur Vorbereitung von Biotopverbundplanungen statt. Die 
Gemeinden Walheim, Hemmingen/Schwieberdingen und Möglingen wurden bei der Aus-
schreibung und Antragstellung beraten und unterstützt. 

Die Gemeinden Hemmingen/Schwieberdingen, Walheim, Möglingen und Mundelsheim wer-
den mit Biotopverbundplanungen im Jahr 2023 beginnen. Für 2024 hat die Gemeinde Walheim 
die Planung beauftragt, weitere Interessensbekundungen für den Planungsbeginn 2024 und 
2025 liegen vor.  

Auch die Behörden (insbesondere die Naturschutzbehörde und das Landwirtschaftsamt) wer-
den in den Planungsprozess eingebunden. Es wurde Kontakt zu weiteren tangierten Behörden 
wie der Unteren Wasserbehörde, dem Forstamt und dem Wildtierbeauftragten aufgebaut, so-
dass diese bei den laufenden Planungen eingebunden werden können. 

Einige Datengrundlagen, Vorgaben und Arbeitshilfen wurden 2022 aktualisiert oder neu zur 
Verfügung gestellt. Besonders hervorzuheben ist eine landesweite Feldvogelkulisse, sowie die 
Überarbeitung des Musterleistungsverzeichnisses (Version 3).  

Die durchschnittlichen Kosten für Planungen nach dem Musterleistungsverzeichnis 1 belaufen 
sich auf: 23.665 € (n=3). 

Die durchschnittlichen Kosten (pro Gemeinde) für Planungen nach dem Musterleistungsver-
zeichnis Version 2 belaufen sich auf: 43.197 € (n=11). 

Die durchschnittlichen Kosten für Planungen nach dem MLVZ 3 werden voraussichtliche höher 
liegen. Hierzu kann noch keine Aussage getroffen werden, da zum jetzigen Zeitpunkt 
(05/2023) nur die Gemeinde Möglingen eine Biotopverbundplanung nach dem neuen Muster-
leistungsverzeichnis erstellen lässt. 

 

Abb. 29: Karte des Landkreises Ludwigsburg mit dem aktuellen Stand (11/2022) der Biotopverbund-
planungen/Biotopvernetzungskonzeptionen 
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7.2 Maßnahmenumsetzung 2022 

Maßnahmen zur Stärkung des Biotopverbundes können über unterschiedliche Wege umge-
setzt und finanziert werden. Wenn die Umsetzung über die Landschaftspflegerichtlinie erfol-
gen soll, können Kommunen bei LPR-Anträgen für Biotopverbundmaßnahmen innerhalb der 
Fachplankulisse eine Förderung bis zu 70% erhalten. 

Maßnahmen, die als Aufträge über die UNB umgesetzt werden, werden zu 100% vom Land 
finanziert. 

Maßnahmen können auch ohne LPR-Förderung umgesetzt werden. Teilweise wurden Bio-
topverbundmaßnahmen komplett aus kommunalen Mitteln umgesetzt.   

Über die LPR-B Förderung konnten Biotopverbundmaßnahmen in 16 Kommunen im Umfang 
von 31 Aufträgen und einem kommunalen Antrag umgesetzt werden. Die Ausgaben des Lan-
des beliefen sich dabei auf 75.624,50 €. Der kommunale Anteil auf 441 €. 

Von den 31 Aufträgen wurden 19 Maßnahmen im Volumen von 44.877,32 €, die eigentlich 
dem KPP zugeordnet waren, darin aber nicht bewilligt wurden, im Laufe des Jahres den Bio-
topverbundmaßnahmen zugeordnet. 

Bei den meisten durchgeführten Maßnahmen handelte es sich um relativ intensive Erst- und 
Folgepflegemaßnahmen, aber auch Arbeiten wie die Beseitigung von Ablagerungen und Mäh-
arbeiten wurden umgesetzt. Des Weiteren wurden Gehölzpflegemaßnahmen zur Freistellung 
von Steilwänden und Heckenpflegen (Abschnittsweise auf-den-Stock-Setzen) durchgeführt. 
Insgesamt konnten Maßnahmen auf ca. 5 ha Fläche umgesetzt werden. 

Wie bereits in Kap 5.3 beschrieben, werden sowohl die Aufträge als auch die Anträge intensiv 
vom LEV betreut und in Abstimmung mit der UNB vorbereitet. 

 

Abb. 30 und 31: ND Paradies in Gemmrigheim, Gewann „Ketterschen“ nach erfolgter Erstpflege und 
Vaihingen a.d.E.-Ensingen: Im Winter 2021 erstgepflegte Flächen im Gewann Reut. 
Bereits im Mai 2022 kann man das Potenzial als magere Wiese mit Streuobst wieder 
gut erkennen. Ein Schäfer vor Ort ist bereits dabei die Flächen im Frühjahr extensiv 
zu beweiden.  
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8 Biotopvernetzung 

Die Biotopvernetzung unterscheidet sich laut §21 Abs. 4 Nr. 6 BNatSchG vom Biotopverbund 
dadurch, dass sie „auf regionaler Ebene […] insbesondere in von der Landwirtschaft geprägten 
Landschaften“ auf Erhaltung und Schaffung von „lineare[n] und punktförmige[n] Elemente[n], 
insbesondere Hecken und Feldraine, sowie Trittsteinbiotope[n]“ abzielt.   

In den Gemeinden Ingersheim und Korntal-Münchingen gibt es aktuelle Biotopvernetzungs-
konzeptionen (ohne Berücksichtigung des Fachplans Gewässerlandschaften) aus dem Jahr 
2019. 

Insgesamt wurden über die LPR drei Biotopvernetzungsmaßnahmen über einen Auftrag und 
einen kommunalen Antrag auf ca. 0,23 ha umgesetzt. Die Kosten, die über die LPR (Land) 
getragen wurden, belaufen sich auf 3.123,90€, der kommunale Anteil liegt bei 404,74 €. 

Biotopvernetzungsmaßnahmen werden üblicherweise mit einem Fördersatz von 50% geför-
dert. Da bei den vorliegenden Biotopvernetzungskonzeptionen der „Fachplan Landesweiter 
Biotopverbund“ beachtet wurde, können die hieraus resultierenden Maßnahmen, wie Bio-
topverbundmaßnahmen bis zu 70% gefördert werden. 

 

Abb. 32: Ingersheim: In der Feldwegemitte wurde 2021 eine Blühmischung eingesät zur Erhöhung der 
Pflanzenartenvielfalt und damit Erhöhung der Insektenvielfalt und -masse. Die Insekten die- 
nen wiederum anderen Arten als Nahrung (z.B. Vögel und Amphibien). Durch den höheren   
Bewuchs wird zudem die Frequentierung durch Erholungssuchende verringert. 
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9 Arbeitsprogramm 

9.1 Umsetzung des Arbeitsprogramms 2022 

Das Arbeitsprogramm 2022 wurde pandemiebedingt durch einen Umlaufbeschluss am 13. De-
zember 2021 einstimmig beschlossen. 

Die Umsetzung des Arbeitsprogramms im Jahr 2022 ist im Vergleich zu den Vorjahren 2020 
und 2021 insgesamt weniger von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie beein-
trächtigt gewesen. Trotz des Wechsels in der Geschäftsführung im Frühjahr konnten die meis-
ten Programmpunkte umgesetzt werden. Allerdings sind durch den personellen Wechsel auch 
neue Schwerpunkte hinzugekommen und in Absprache mit dem Vorstand andere Punkte im 
Arbeitsprogramm gestrichen worden. Des Weiteren sind im Laufe des Jahres aber auch zu-
sätzliche Aufgaben dazugekommen, welche bei der Aufstellung des Arbeitsprogramms Ende 
2021 noch nicht absehbar waren.  

In Anhang 1 des Geschäftsberichts ist mit durchgestrichener Schrift dargestellt, welche Punkte 
des Arbeitsprogramms 2022 nicht realisiert werden konnten. Außerdem wurde unterstrichen 
was hinzugekommen ist.  

Der beim KPP 2022 vorgesehene LPR-B-Maßnahmenumfang musste durch nicht erfolgte Be-
willigungen im Umfang von rd. 101.000 Euro (26,8%) reduziert werden. 26 LPR-Verträge konn-
ten fortgeführt werden und vier in LPR Teil B überführt werden (siehe Kap. 5.2 und 5.3). Auch 
hat der LEV maßgeblich bei der Aufstellung des KPP 2023 mitgewirkt und mehrere LEV-Kom-
munen und Vereine bei der LPR-Antragstellung für 2023 unterstützt. 

Ferner hat der LEV mehrere Projekte zur Erhaltung und Pflege von Streuobstwiesen und zur 
Verbesserung der biologischen Vielfalt in Agrargebieten erfolgreich umgesetzt. Dazu zählt 
auch das Kooperationsprojekt „Lebensraumaufwertung für Rebhuhn, Feldhase und Co.“, in 
dessen Rahmen weitere Blühbrachen im Flächenumfang von insgesamt 1,16 ha angelegt wor-
den sind. Außerdem wurden durch das neue Lichtackerprojekt bereits rund 5 ha Winterweizen 
mit erhöhtem Drillreihenabstand für 2023 eingesät (siehe Kap. 4.2). Das Naturbildungsprojekt 
„Die Streuobstwiese – Unser Klassenzimmer im Grünen“ konnte in 2022 mit 588 Unterrichts-
einheiten in 24 Grundschulklassen und einem Umsetzungsumfang von 9.360 € nach zwei Jah-
ren Pandemie mit einem Rekordumsatz durchgeführt werden (siehe Kap. 4.3). Auch im Be-
reich der Revitalisierungspflege und bei der Schnittgutsammelaktion konnten Erfolge erzielt 
werden: Mit einem Gesamtumsatz im Umfang von 29.934,08 €, konnten 99,8 % der vom Land-
kreis zur Verfügung gestellten Mittel (30.000,00 €) umgesetzt werden. 

Größere zusätzliche Arbeitsaufwände sind in 2022 durch die Sanierung von Trockenmauer-
weinbergen in Landschaftspflegegebieten sowie die Mitwirkung bei der Natura 2000-Regiona-
lisierung (siehe Kap. 6.2) und der Umsetzung von Maßnahmen in Naturschutzgebieten, sowie 
durch die Wahl von Herrn Fallert ins Landessprecherteam als Stellvertreter für den Regie-
rungsbezirk Stuttgart entstanden. 

Der Aufwand für die LEV-Geschäftsführung (siehe Kap. 2.4), Öffentlichkeitsarbeit und Koordi-
nation nimmt gemäß den Erfahrungen aus den ersten sechs LEV-Jahren fast die Hälfe der 
Arbeitszeit des LEV-Geschäftsführers in Anspruch. 

Als Fazit ist festzuhalten, dass trotz der ausklingenden, aber immer noch präsenten Corona-
Pandemie ein Großteil der für 2022 vorgesehenen prioritären Projekte und Maßnahmen um-
gesetzt bzw. weitergeführt werden konnte. Besonders zu erwähnen ist dabei, dass die in 2022 
zum dritten Mal seitens des Landkreises bereitgestellten Mittel zur Umsetzung satzungsgemä-
ßer LEV-Projekte und -Maßnahmen trotz der Corona bedingten Erschwernisse zu 99,8% ver-
wendet werden konnten. 
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9.2 Arbeitsprogramm 2023 

Das von der Mitgliederversammlung am 01.12.2022 beschlossene Arbeitsprogramm 2023 ist 
in Anhang 4 aufgeführt.  

Einige der Programmpunkte, wie die Vorbereitung und Umsetzung von LPR-Maßnahmen in 
Form von Aufträgen und Verträgen, die fachliche Beratung von LEV-Mitgliedern und Landnut-
zern, die Unterstützung und Begleitung von LPR-Anträgen sowie der Akquise und Vorberei-
tung neuer LPR-Maßnahmen (Ziffern 1-4 des Arbeitsprogramms), stellen als das eigentliche 
„LEV-Kerngeschäft“ Daueraufgaben der LEV-Geschäftsstelle dar, die je nach Anfragen und 
Umfang unterschiedlich zeitaufwändig sein können. 

Als weitere Tätigkeitsschwerpunkte sind 2023 wieder spezielle Projekte zu den in der Satzung 
festgeschriebenen Maßnahmen zum Erhalt der Streuobstwiesen und Trockenmauerweinber-
gen vorgesehen. Dazu zählen die Weiterführung des Streuobstpädagogikprojektes „Die Streu-
obstwiese – Unser Klassenzimmer im Grünen“, Schnittgutsammelaktionen in Streuobstgebie-
ten gemeinsam mit LEV-Mitgliedskommunen und die Durchführung des auch 2022 durchge-
führten Trockenmauer-Workshops, sowie die Umsetzung von Trockenmauersanierungen über 
die Umweltstiftung der KSK LB.  

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Weiterführung des Kooperationsprojektes „Lebens-
raumaufwertung für Rebhuhn, Feldhase und Co.“. Neben dem Abschluss weiterer LPR-Ver-
träge zur Anlage von Blühbrachen ist hier auch die Weiterführung des im Jahr 2020 begonne-
nen Rebhuhn-Monitorings und der Ausbau der Lichtackermaßnahmen geplant. 

Ein wichtiges neues, bereits in kurzer Zeit stark gewachsenes Aufgabengebiet des LEV stellt 
die verstärkte Umsetzung des landesweiten funktionalen Biotopverbundes im Landkreis LB 
dar. Hierzu wird die Biotopverbund-Fachberaterin 2023 neun Kommunen mit sechs dann bis 
zum Ende des Jahres abgeschlossenen Biotopverbundplanungen begleiten und erste Maß-
nahmen mit den lokalen Akteuren (Kommune, Landwirte, Verbände, Privatpersonen) umset-
zen. Außerdem werden mindestens vier weitere Kommunen bei der Planerstellung fachlich 
begleitet. Weiter ist die Beratung und Unterstützung interessierter Kommunen bei der Antrag-
stellung und Beauftragung von Biotopverbundplänen vorgesehen. Einen weiteren Schwer-
punkt stellt die Vorbereitung und Umsetzung von geeigneten Biotopverbundmaßnahmen mit 
den Sondermitteln des Landes dar. Darüber hinaus wird der fachliche Austausch mit den zu-
ständigen Institutionen (UM, LUBW, RPS) und mit den Biotopverbund-Fachkräften fortgeführt. 
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10 Haushalt und Finanzen 

10.1 Hinweise zur Finanzierung und zur Haushaltsführung  

Der LEV finanziert sich über Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg und des Landkreises 
LB sowie über die Beiträge seiner Mitglieder. Die Personalkosten der drei Beschäftigten der 
LEV-Geschäftsstelle werden vollständig durch Zuschüsse des Landes und des Landkreises 
getragen. Die 20%-Stelle für die Assistenz der Geschäftsführung in Person von Sandra Obele 
werden ebenfalls freundlicher Weise vom Landkreis getragen. Die variablen Sachkosten wer-
den über die Mitgliedsbeiträge finanziert.  

Sowohl die Personalkosten als auch ein Teil der Sachkosten der LEV-Geschäftsstelle (Versi-
cherungsbeiträge, Kosten für Dienst- und Fortbildungsreisen, Kosten für Büromaterial über 
Katalogbestellung des LRA, Bewirtungskosten, Portokosten und Telefonkosten) werden zu-
nächst über den Landkreishaushalt abgewickelt und einmal jährlich rückwirkend für das vo-
rausgegangene Geschäftsjahr zwischen LEV und Landkreis abgerechnet. 

Der LEV LB verfügt nur über ein geringes eigenes Budget zur Durchführung von Landschafts-
pflegemaßnahmen. Deren Finanzierung erfolgt in erster Linie über entsprechende Fördermittel 
des Landes Baden-Württemberg im Rahmen der LPR. Der LEV bereitet entsprechende Ver-
träge und Aufträge nach LPR vor und berät seine Mitglieder sowie Vereine oder Privatleute 
bei der Antragstellung von LPR-Mitteln. 

Darüber hinaus akquiriert der LEV im Rahmen von Projektanträgen weitere Finanzierungsmit-
tel. In diesem Zusammenhang hat der LEV 2022 zum dritten Mal einen allgemeinen Projekt-
mittel-Zuschuss des Landkreises zur Umsetzung satzungsgemäßer Aufgaben und Projekte in 
Höhe von jährlich 30.000 Euro erhalten. Die Mittelverwendung ist im folgenden Kapitel darge-
stellt. 

Außerdem darf der LEV durch den bereits erwähnten (Kap. 4.5) Projektzuschuss der Stiftung 
Umwelt- und Naturschutz der Kreissparkasse Ludwigsburg in den Jahren 2022 bis 2024 je-
weils 40.000 € für Trockenmauersanierungen in Landschaftspflegegebieten einsetzen. 

 

10.2 Jahresabschluss und Kassenbericht 2022 

Der Jahresabschluss 2022 ist in Anhang 2 des Geschäftsberichts aufgeführt. Demnach sind 
2022 Gesamtausgaben in Höhe von 280.937,50 Euro entstanden, die zu 70,8 % (198,978,16  
Euro) aus Personalkosten und zu 29,2 % (81.959,34 Euro) aus Sachaufwendungen resultier-
ten. Letztere setzten sich zu rd. 80,4 % aus Kosten für Projekte des LEV zusammen und zu 
19,6 % aus Sachkosten der LEV-Geschäftsstelle (Büromaterial, Telefon, Dienstreisen etc.).  

Die Aufteilung der Kosten für die einzelnen LEV-Projekte, für die 2022 zum dritten Mal auch 
die Landkreisförderung für LEV-Projekte in Höhe von 30.000 Euro/Jahr zur Verfügung stand 
ist in Tab. 7 dargestellt. Die darin braun hinterlegten Beträge sind über die LEV-Projektmittel 
des Landkreises finanziert worden. Von den zur Verfügung stehenden 30.000 Euro sind ins-
gesamt 29.934,08 Euro (99,8 %) für entsprechende Projekte und Maßnahmen verwendet wor-
den. Die Förderung für den Streuobstpädagogikunterricht an Grundschulen in Höhe von 
9.360,00 Euro (Projekt 4) wurde vom Landkreis zu 2/3 finanziert. Außerdem wurden Trocken-
mauersanierungen in Landschaftspflegegebieten im Umfang von 33.734,05 Euro durch die 
Förderung der Stiftung Umwelt- und Naturschutz der Kreissparkasse Ludwigsburg und des 
Landratsamts, Fachbereich 22 (Umwelt) umgesetzt. Die übrigen Projektkosten in Höhe von 
2.247,79 Euro wurden über Mitgliedsbeiträge finanziert.  
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Projekt / Zweck Betrag in € 

    
Schnittgutsammelaktion Großbottwar 2022 (50%-Anteil LEV) 2.478,71 

Schnittgutsammelaktion Pleidelsheim 2022 (50%-Anteil LEV) 1.476,34 

Schnittgutsammelaktion Marbach/Rielingshausen 2022 (50%-Anteil LEV) 1.066,29 

Summe Projekt 1 "Schnittgutsammelaktion in Streuobstgebieten" 5.021,34 

    
Erneuerungsschnitte an Streuobstbäumen in naturschutzfachlich bedeutenden Streu-
obstgebieten Vaihingen/Roßwag, Gewann „Fliegaus inkl. Mistelschnitt an 221 Streu-
obstbäumen und Vorkonzentrieren (Abschlagsrechnung) 

7.140,00 

Erneuerungsschnitte an Streuobstbäumen in naturschutzfachlich bedeutenden Streu-
obstgebieten Vaihingen/Roßwag, Gewann „Fliegaus inkl. Mistelschnitt an 221 Streu-
obstbäumen und Vorkonzentrieren (Endabrechnung)  

3.795,84 

Erneuerungsschnitte an Streuobstbäumen in naturschutzfachlich bedeutenden Streu-
obstgebieten Sachsenheim/Ochsenbach, Gewann „Aschbachweg“. Inkl. Mistelschnitt 
an 40 Streuobstbäumen  

4.616,90 

Summe Projekt 2 " Erneuerungsschnitte an Streuobstbäumen in naturschutzfach 
lich bedeutenden Streuobstgebieten  

15.552,74 

    
Saatgutlieferung „Blühbrache Vielfalt“ zur Anlage von Rotationsbrachen 481,50 

Zuschuss Saatgutbeschaffung „Allianz für Niederwild“  161,95 

Saatgutlieferung „Blühbrache Vielfalt zur Anlage von Rotationsbrachen 471,87 

OGBW Daten / Rebhuhn  350,43 

Material für Schilder - Feldbrüterprojekt 572,04 

Summe Projekt 3 Saatgutbeschaffung, Revierdaten und Material für Schilder für 
"Lebensraumaufwertung für Rebhuhn, Feldhase und Co." 

2037,79 

    
StOP-Förderung 2022 Schlösslesfeldschule 440,00 

StOP-Förderung 2022 Bildungszentrum West Osterholzschule 960,00 

StOP-Förderung 2022 Grundschule im Löscher 640,00 

StOP-Förderung 2022 Bartenbergschule 360,00 

StOP-Förderung 2022 Grundschule Hochberg 880,00 

StOP-Förderung 2022 Gemeinschaftsschule Sachsenheim am Sonnenfeld 440,00 

StOP-Förderung 2022 Oststadtschule 240,00 

StOP-Förderung 2022 Flattichschule 440,00 

StOP-Förderung 2022 Jakob-Löffler-Schule 320,00 

StOP-Förderung 2022 Friedensschule 480,00 

StOP-Förderung 2022 Schule am Steinhaus 240,00 

StOP-Förderung 2022 Kirbachschule Hohenhaslach 120,00 

StOP-Förderung 2022 Grünlandschule Geisingen 560,00 

StOP-Förderung 2022 Grundschule Höpfigheim 440,00 

StOP-Förderung 2022 Schule am Kreuzbach / Grundschule Aurich 560,00 

StOP-Förderung 2022 Quellen-Grundschule Rielingshausen 400,00 

StOP-Förderung 2022 Grundschule Erligheim-Hofen 120,00 

StOP-Förderung 2022 Grundschule Hochdorf 320,00 

StOP-Förderung 2022 Schule an der Bottwar Grundschule Kleinbottwar 240,00 

StOP-Förderung 2022 Kreuzäcker Grundschule Ottmarsheim 440,00 

StOP-Förderung 2022 Theodor-Heuglin-Schule 240,00 

StOP-Förderung 2022 Kelterschule Neckarrems 480,00 

Summe Projekt 4 „Die Streuobstwiese – Unser Klassenzimmer im Grünen“ 9.360,00 



- 51 - 

Projekt / Zweck Betrag in € 

Pflanzmaterial „Konstantinopeler Apfelquitte“, Pfähle, Stammschutz, Strick  122,00 

Summe Projekt 5 "Baumpflanzung im NSG Heulerberg“  122,00  

        
Wiedehopfhacken für Neophytenbekämpfung insbesondere die breitblättrige Platterbse 88,00 

Summe Projekt 6 "Neophytenbekämpfung insbesondere die breitblättrige Platter-
bse“  

88,00  

 

Trockenmauersanierung in Landschaftspflegegebieten 2022, Freudental 33.734,05 

Summe Projekt 7 "Baumpflanzung im NSG Heulerberg“  33.734,05 

Gesamt 65.915,92 

Tab. 10: Übersicht über die Kosten der Projekte des LEV im Jahr 2022 

 

Den Ausgaben in Höhe von 280.937,50 Euro standen Einnahmen in Höhe von 282.779,55 
Euro gegenüber. Diese setzten sich zusammen aus Mitgliedsbeiträgen in Höhe von 10.575,00 
Euro, Personalkostenzuschüssen des Landes 161.726,78 Euro und des Landkreises 
37.251,38 Euro in Höhe von insgesamt 198.978,16 Euro, sowie 8.890,00 Euro Sachkosten-
pauschale für die BV-Stelle, Spenden von 124,00 Euro, Projektmittelzuschüssen des Land-
kreises von insgesamt 33.307,48 Euro und 30.360,65 Euro der Stiftung Umwelt- und Natur-
schutz der Kreissparkasse Ludwigsburg, 39,00 Euro Projektmittel von der Lindenhof GbR für 
Pflanzmaterial im NSG Heulerberg, die Rückerstattung der Debitkarten Gebühr für Herrn Hadt-
stein von 6,27 € und einem Übertrag von 500 € (für einen doppelt bezahlten Mitgliedsbeitrag) 
aus dem Vorjahr. 

Aus der Bilanz von Einnahmen und Ausgaben ergibt sich für 2022 ein Überschuss von 
1.842,05 Euro.  

Die Personalkosten und ein Teil der Sachkosten des LEV wurden während des Geschäftsjah-
res 2022 zunächst über den Haushalt des Landkreises LB abgewickelt. Die so entstandenen, 
für das Geschäftsjahr 2022 wirksamen Kosten hat der Die Kostenerstattung des LEV an den 
Landkreis für das Geschäftsjahr 2022 ist in Abstimmung mit dem Fachbereich 60 des Land-
ratsamtes Ludwigsburg erfolgt. Am 10.05.2023 wurden 175.069,83 € an den Landkreis über-
wiesen. Das entspricht der Summe von insgesamt 212.321,21 € (198.978,16 € Personalkosten 
+ 13.343,05 € Sachkosten) abzüglich des im Kreistagsbeschluss vom 17.07.2015 enthaltenen 
Personalkostenanteils (Abmangelzuschuss) des Landkreises in Höhe von 37.251,05 €. Die 
Kostenerstattung an den Landkreis ist demgemäß am 10.05.2023 erfolgt. 

Am 22.05.2023 wurden die Kassenführung und der Jahresabschluss 2022 von den Rech-
nungsprüfern des LEV – Herrn BM Bernhard und Herrn BM Eiberger – geprüft. Die ordnungs-
gemäße Kassenführung wurde bestätigt. 
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10.3 Haushaltsplan 2023 

Der in Anhang 5 dargestellte Haushaltsplan 2023 wurde in der Mitgliederversammlung am 
01.12.2022 beschlossen.  

Es sind Ausgaben in Höhe von 304.993,81 Euro geplant, die sich aufteilen auf von der Perso-
nalabteilung des Landratsamtes vorausberechnete Personalkosten in Höhe von 215.032,81 
Euro (70,5 %), geplante Sachkosten für die LEV-Geschäftsstelle in Höhe von 15.379,00 Euro  
(5 %) sowie Mittel für Projekte und Landschaftsmaßnahmen des LEV in Höhe von 74.582,00 
Euro (24,5 %).  

Die vorgesehenen Ausgaben werden gedeckt durch Einnahmen aus den Beiträgen der LEV-
Mitglieder, dem Personal- und Sachkostenzuschuss des Landes sowie dem Personalkosten- 
und Projektmittelzuschuss des Landkreises.  

Die für LEV-Projekte geplanten Kosten von insgesamt 74.582,00 Euro werden finanziert durch 
die LEV-Projektmittel des Landkreises in Höhe von 30.000 Euro, einen bewilligten Projektan-
trag bei der Stiftung „Umwelt- und Naturschutz“ der Kreissparkasse Ludwigsburg zur Sanie-
rung von Trockenmauern in der Höhe von 40.000,00 Euro, wovon 4.000,00 Euro das Landrat-
samt (FB 22) trägt, die nicht für die Sachkosten der LEV-Geschäftsstelle eingeplanten Mit-
gliedsbeiträge in Höhe von 1.781,00 Euro und der Differenz des Sachkostenzuschusses des 
Landes für die BV-Stelle und den Raum- und Ausstattungskosten der BV-Stelle von 2.801,00 
Euro. 
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Anhang 1: Umsetzungsübersicht Arbeitsprogramm 2022 
(durchgestrichen: konnte nicht umgesetzt werden; unterstrichen: zusätzliche Aufgabe) 

1. Arten- und Biotopschutzmaßnahmen nach Teil B der Landschaftspflegerichtlinie (LPR) im 
Rahmen des Kreispflegeprogramms (vorbehaltlich der verfügbaren Mittel) 

 Unterstützung der unteren Naturschutzbehörde bei der Umsetzung des Kreispflegeprogramms 
(KPP, Jan.-Dez. 2022) 

a. Organisation/ fachliche Prüfung/ Aufstellung der KPP-Planung im Allgemeinen 
(Dez./Jan.) 

b. Fachliche Begleitung/ Unterstützung der UNB bei der Umsetzung von Aufträgen im 
Rahmen des KPP (Jan.-Dez.) 

c. fachliche Begleitung / Unterstützung von LEV-Kommunen und Vereinen bei der Um-
setzung von beantragten Maßnahmen im Rahmen des KPP (Jan.-Dez.)  

 Unterstützung des Regierungspräsidium Stuttgart bei der Umsetzung von Pflegemaßnahmen 
in NSG sowie im Rahmen des Artenschutzprogramms (ASP) 

2. Verträge nach Teil A der Landschaftspflegerichtlinie (LPR) (Vertragsnaturschutz) 

 Unterstützung der UNB bei der Verlängerung von 14 in 2022 auslaufenden fünfjährigen LPR-
Verträgen in Zusammenarbeit mit unterer Naturschutz- und Landwirtschaftsbehörde (Kontrolle 
der ökologischen Wirksamkeit, ggf. Anpassung der Vertragsinhalte etc.) 

 Akquise und Vorbereitung von Neuabschlüssen fünfjähriger LPR-Verträge 

3. Umsetzung von Natura 2000 

 Mitwirkung beim RPS-Projekt „Zielkonzeption günstiger Erhaltungszustand von Offenland-Le-
bensraumtypen“ (Natura 2000-Regionalisierung): Verlustflächen von Mageren Flachland-Mäh-
wiesen (LRT 6510) in Natura 2000-Gebieten 

 Fachliche Begleitung des FFH-Mähwiesen-Spenderflächenprojektes des RPS im NSG „En-
zaue bei Roßwag“  

 Akquise und Vorbereitung neuer Verträge nach LPR A sowie Aufträgen nach LPR B zur Um-
setzung der vorliegenden Natura 2000-Managementpläne (MaP) „Enztal bei Mühlacker“, „Un-
teres Remstal und Backnanger Bucht“, „Stromberg“ und „Strohgäu und unteres Enztal“ 

 Unterstützung und fachliche Begleitung der Stadt Markgröningen und der UNB bei der Erneu-
erung des Schäfervertrags, u.a. im Zusammenhang mit der vom LEV empfohlenen Wiederho-
lungskartierung des LRT 6212 im Zuge der Biotopverbundplanung.   

4. Ausbau des funktionalen Biotopverbunds im Offenland 

 Bearbeitung von allgemeinen Anfragen zum Ausbau des landesweiten Biotopverbunds, zu 
kommunalen Biotopverbundplänen, Beratung bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen, 
Beantragung der Förderungen über die Landschaftspflegerichtlinie und speziellen Biotopver-
bundmaßnahmen. 

 Beratung und fachliche Begleitung bei der Erarbeitung von 6 für 2022 vorgesehenen kommu-
nalen Biotopverbundplänen in 9 Kommunen [Steinheim (Murr) / Murr; Remseck (Neckar); 
Markgröningen; Bönnigheim / Erligheim / Kirchheim (Neckar); Gemmrigheim; Erdmannhau-
sen] 

 Beratung und fachliche Begleitung der Umsetzung von Biotopverbundmaßnahmen aus den 
abgeschlossenen Konzeptionen in den LEV-Mitgliedskommunen Ingersheim (BVK), Korntal-
Münchingen (BVK) und Pleidelsheim (BVP) 

 Planung und Vorbereitung von Biotopverbundmaßnahmen in prioritären Schwerpunktberei-
chen innerhalb der Biotopverbund-Fachplankulisse im Landkreis Ludwigsburg 

 Organisation einer/mehrerer Informationsveranstaltung/en zur Akquise weiterer Kommunen 
für die Beauftragung von Biotopverbundplänen in 2023 
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 regelmäßige Kooperation und Erfahrungsaustausch zur Umsetzung des funktionalen Bio-
topverbundes mit anderen Landschaftserhaltungsverbänden (vor allem im RB Stuttgart), 
Landkreisen, dem RPS und dem Umweltministerium  

 Erstellung eines Umsetzungskonzepts und eines Tätigkeitsberichts über den kreisweiten Bio-
topverbund inkl. Aktualisierung der Fachplankulisse 

 

5. Projekte zur Erhaltung von Trockenmauer-Terrassenweinbergen 

 Organisation eines Trockenmauer-Workshops in Kooperation mit der Lehr- und Versuchsan-
stalt für Gartenbau (LVG) Heidelberg (Juni 2022) 

 Konzeption und Umsetzung von Trockenmauersanierungen in ehemaligen, naturschutzfach-
lich wertvollen Terrassenweinbergen, welche durch Landschaftspflegemaßnahmen offenge-
halten bzw. gepflegt werden (Umsetzung des in 2021 bewilligten Projektes „Trockenmauersa-
nierung in Landschaftspflegegebieten“ der Kreissparkassenstiftung). 

6. Projekte und Aktionen zur Erhaltung von Streuobstwiesen 

 Koordinierung und Weiterführung des Streuobstpädagogik-Förderprojektes „Die Streuobst-
wiese – Unser Klassenzimmer im Grünen“ an Grundschulen im Landkreis 

 Organisation der dezentralen Sammlung von Streuobst-Schnittgut in bis zu drei LEV-Mit-
gliedskommunen (März/April 2022) 

 Vorbereitung und Beauftragung von naturschutzfachlichen Erstpflege- und Revitalisierungs-
maßnahmen an Streuobstbäumen in naturschutzfachlich bedeutsamen Streuobstgebieten 
(vorrangig in Natura 2000-Gebieten)  

7. Artenschutzprojekte 

Koordinierung und Weiterführung des landkreisweiten Kooperationsprojektes „Lebensraum-
aufwertung für Rebhuhn, Feldhase und Co.“:  
- Durchführung von bis zu drei lokalen Informationsveranstaltungen 
- Akquise weiterer Landwirte als Projektpartner für die Anlage von Blühbrachen und  
  Vorbereitung entsprechender LPR-Verträge 
- fachliche Betreuung der vorhandenen Vertragspartner und -flächen 
- Erweiterung des Maßnahmenportfolios durch einjährige Lichtäcker (LEV-Projektmittel  
  des Landkreises) 

 Organisation der Weiterführung des landesweiten Rebhuhnmonitorings im Landkreis Ludwigs-
burg gemeinsam mit LJV und Wildforschungsstelle (WFS) 

8. Fachliche Beratung der LEV-Mitgliedskommunen und -Mitgliedsverbände  

 Unterstützung bei der Planung und Organisation von Pflegemaßnahmen sowie  
Akquise entsprechender Fördermöglichkeiten 

 Entwicklung gemeinsamer Naturschutz- und Landschaftspflegeprojekte 

9. Kooperation und Netzwerkarbeit 

 Durchführung einer Fachveranstaltung „Nachhaltiges Grünflächenmanagement in Kommunen“ 
gemeinsam mit der Umweltakademie Baden-Württemberg und der Stadt Bietigheim-Bissingen 
(Mai 2022) 

 Organisation und Durchführung einer Fachexkursion zum Thema „Maßnahmen zur Lebens-
raumaufwertung für das Rebhuhn im Landkreis Ludwigsburg“ für Landwirte, Jäger/-innen und 
Naturschutzvertreter/-innen in Kooperation mit dem Landesjagdverband  

 Mitwirkung im Fachbeirat der Streuobstinitiative „Sachsenheim“ 

 Teilnahme und Mitwirkung an Informations- und Öffentlichkeitsveranstaltungen von LEV-Mit-
gliedern und Kooperationspartnern 

 regelmäßige Zusammenarbeit und fachlicher Austausch mit Fachbehörden und  
-institutionen (z.B. Dienstbesprechung vom UM zur LPR, Mai 2022) 
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10. Öffentlichkeitsarbeit und Naturbildung 

 Vorbereitung und Durchführung eines gemeinsamen Pressegesprächs von Kreisbauernver-
band, Naturschutzverbänden, Kreisjägervereinigung, LEV-Kommunen und des Landratsamtes 
zur Sensibilisierung der Bevölkerung hinsichtlich eines angemessenen Verhaltens in der freien 
Natur (auf 2023 verschoben) 

 laufende Aktualisierung der Homepage 

 bis zu drei LEV-Newsletter 

 anlassbezogene Pressemitteilungen zu LEV-Projekten, Infoveranstaltungen etc. 

11. Führung der Geschäftsstelle 

 Bearbeitung von allgemeinen Anfragen 

 Haushaltsführung 

 Vor- und Nachbereitung von zwei Vorstandssitzungen und der Mitgliederversammlung 

 Vor- und Nachbereitung von Quartalsgesprächen mit dem Vorstandsvorsitzenden 

 Jahresabschluss und Geschäftsbericht 2021 

 Finanzplanung (Haushaltsplan) 2023 und Planung Arbeitsprogramm 2023 

12. LEV-Internes 

 Teilnahme an Fortbildungen und Fachveranstaltungen  

 Austausch mit anderen LEV (u.a. LEV-Landestreffen 2022, Vernetzung der Biotopverbund-
Botschafter/-innen im RB Stuttgart) 

 Wahrnehmung der Funktion als stellvertretender LEV-Sprecher im Regierungsbezirk Stuttgart. 
Vorbereitung und Teilnahme an mind. vier Besprechungen des landesweiten Sprecherteams 
(u. a. Besprechung mit Vertretern des Umweltministeriums zu aktuellen Fragestellungen). Be-
arbeitung von speziellen Anfragen aus LEV-Geschäftsstellen des RB Stuttgart.   
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Anhang 2: Jahresabschluss 2022 

Kostenart Bezeichnung   
Abschluss 

2021 
  

Planung 
2022 

  
Abschluss 

2022 
            

100 Übertrag aus Vorjahr   2.016,09   500,00   500,00 

101 Mitgliedsbeiträge   10.750,00   10.250,00   10.575,00 

102 Spenden   0,00   0,00   124,00 

103.1 Zuschuss Land Personalkosten   157.792,84   179.435,00   161.726,78 

103.2 Zuschuss Land Sachkosten  
(Kostenpauschale für BV-Stelle)   8.890,00   8.890,00   8.889,00 

104.1 Zuschuss Kreis Personalkosten   53.463,44   54.475,00   37.251,38 

104.2 
Zuschuss Kreis Sachkosten LEV-
Geschäftsstelle 

  0,00   0,00   0,00 

105 LEV-Projektmittel Kreis    30.408,22   30.000,00   29.934,08 

106 Projektzuschüsse Dritter   0,00   40.000,00   33.773,04 

107 Rückerstattung KSK   0   0   6,27 

Summe Einnahmen   263.320,59   323.550,00   282.779,55 
        

201 Personalkosten   214.671,25   233.910,00   198.978,16 

Summe Personalkosten   214.671,25   233.910,00   198.978,16 
        

202 Dienstreisen   1.645,90   2.500,00   2.402,52 

203 Fortbildungen   392,70   800,00   0,00 

204 
Büromaterial / Druck- und Kopier-
kosten 

  660,71   450,00   87,28 

205 
Sonstige Beschaffungen + Druck 
Geschäftsbericht 

  345,85   550,00   368,25 

206 Öffentlichkeitsarbeit   421,95   750,00   481,54 

207 Bewirtung   94,50   400,00   617,25 

208 Versicherungen   970,96   1.100,00   2.159,02 

209.1 
Telefon + EDV/WIBAS- 
Gebühren 

  823,05   2.400,00   459,55 

209.2 
Raum- und Ausstattungskosten 
BV-Stelle 

  6.089,00   6.089,00   8.889,00 

210 Postversand    95,24   50,00   169,25 

211 Kontoführung   63,55   70,00   66,80 

212 Mitgliedsbeiträge   200,00   200,00   200,00 

213.1 Projekte des LEV (Ldk.-Mittel)   30.408,22   30.000,00   29.934,08 

213.2 Projekte des LEV 
(Eigen- und Drittmittel)   1.272,60   44.281,00   35.981,84 

214 Sonstige Vereinskosten   13,01   0,00   142,96 

Summe Sachkosten   43.497,24   89.640,00   81.834,30 
        

Summe Ausgaben  
(Personal- und Sachkosten) 

  258.168,49   323.550,00   280.937,50 
        

Bilanz   7.168,19   0,00   1.842,05 
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Anhang 3: Pressespiegel (Auswahl) 
 

Presseartikel zum kommunalen Grünflächenmanagement in der BZ vom 20. Mai 2023 
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Presseartikel zur Veranstaltung: „Nachhaltiges Grünflächenmanagement: Kostengünstig Arten-
vielfalt fördern“ in Bietigheim-Bissingen am 18. In der VKZ vom 20. Mai 2022   

 

 

Presseartikel zum Beitritt der Stadt Ludwigsburg beim LEV in der BZ vom 06.August 2022   
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Presseartikel zu Rebhunsichtungen in Möglingen, das Rebhuhnmonitoring und die das Kooperations-
projekt „Lebensraumaufwertung für Rebhuhn, Feldhase und Co.“ in der LKZ vom 09. Juni 2022  
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Presseartikel zur Biotopvernetzung-Feldwege in Ingersheim aus der LKZ am 14. Juni  
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Anhang 4: Arbeitsprogramm 2023 
(gemäß Beschluss der Mitgliedersammlung vom 01.12.2022) 

1. Arten- und Biotopschutzmaßnahmen nach Teil B der Landschaftspflegerichtlinie (LPR) im 
Rahmen des Kreispflegeprogramms (vorbehaltlich der verfügbaren Mittel) 

 Unterstützung der unteren Naturschutzbehörde bei der Umsetzung des Kreispflegeprogramms 
(KPP, Jan.-Dez. 2023) 

a. Organisation/ fachliche Prüfung/ Aufstellung der KPP-Planung im Allgemeinen 
(Dez./Jan.) 

b. Fachliche Begleitung/ Unterstützung der UNB bei der Umsetzung von Aufträgen im 
Rahmen des KPP (Jan.-Dez.) 

c. fachliche Begleitung / Unterstützung von LEV-Kommunen und Vereinen bei der Um-
setzung von beantragten Maßnahmen im Rahmen des KPP (Jan.-Dez.)  

 Unterstützung des Regierungspräsidium Stuttgart bei der Umsetzung von Pflegemaßnahmen 
in NSG sowie im Rahmen des Artenschutzprogramms (ASP) 

2. Verträge nach Teil A der Landschaftspflegerichtlinie (LPR) (Vertragsnaturschutz) 

 Unterstützung der UNB bei der Verlängerung von neun in 2023 auslaufenden fünfjährigen 
LPR-Verträgen in Zusammenarbeit mit unterer Naturschutz- und Landwirtschaftsbehörde 
(Kontrolle der ökologischen Wirksamkeit, ggf. Anpassung der Vertragsinhalte etc.) 

 Akquise und Vorbereitung von Neuabschlüssen fünfjähriger LPR-Verträge 

3. Umsetzung von Natura 2000 

 Mitwirkung beim RPS-Projekt „Zielkonzeption günstiger Erhaltungszustand von Offenland-Le-
bensraumtypen“ (Natura 2000-Regionalisierung): Verlustflächen von Mageren Flachland-Mäh-
wiesen (LRT 6510) in Natura 2000-Gebieten 

 Fachliche Begleitung des FFH-Mähwiesen-Spenderflächenprojektes des RPS im NSG „En-
zaue bei Roßwag“  

 Akquise und Vorbereitung neuer Verträge nach LPR A sowie Aufträgen nach LPR B zur Um-
setzung der vorliegenden Natura 2000-Managementpläne (MaP) „Enztal bei Mühlacker“, „Un-
teres Remstal und Backnanger Bucht“, „Stromberg“ und „Strohgäu und unteres Enztal“ 

 Unterstützung und fachliche Begleitung der Stadt Markgröningen und der UNB bei der Erneu-
erung des Schäfervertrags, u.a. im Zusammenhang mit der vom LEV empfohlenen Wiederho-
lungskartierung des LRT 6212 im Zuge der Biotopverbundplanung.   

4. Ausbau des funktionalen Biotopverbunds im Offenland 

 Bearbeitung von allgemeinen Anfragen zum Ausbau des landesweiten Biotopverbunds, zu 
kommunalen Biotopverbundplänen, Beratung bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen, 
Beantragung der Förderungen über die Landschaftspflegerichtlinie und speziellen Biotopver-
bundmaßnahmen. 

 Erarbeitung von acht für 2023 vorgesehenen kommunalen Biotopverbundplänen in 12 Kom-
munen: GVV Steinheim (Murr) / Murr; Remseck (Neckar); Markgröningen; GVV Bönnigheim / 
Erligheim / Kirchheim (Neckar); Gemmrigheim; Erdmannhausen; GVV Hemmingen / Schwie-
berdingen; Möglingen 

 Beratung und fachliche Begleitung der Umsetzung von Biotopverbundmaßnahmen aus den 
abgeschlossenen Konzeptionen in den LEV-Mitgliedskommunen Ingersheim (BVK), Korntal-
Münchingen (BVK) und Pleidelsheim (BVP). Ggf. Nachbeauftragung und Begleitung des 
Fachplans „Gewässerlandschaften“ 

 Planung und Vorbereitung von Biotopverbundmaßnahmen in prioritären Schwerpunktberei-
chen innerhalb der Biotopverbund-Fachplankulisse im Landkreis Ludwigsburg 

 Regelmäßige Kooperation und Erfahrungsaustausch zur Umsetzung des funktionalen Bio-
topverbundes mit anderen Landschaftserhaltungsverbänden (vor allem im RB Stuttgart), 
Landkreisen, dem RPS und dem Umweltministerium  
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 Erstellung eines Tätigkeitsberichts über den kreisweiten Biotopverbund inkl. Aktualisierung der 
Fachplankulisse 

5. Projekte zur Erhaltung von Trockenmauer-Terrassenweinbergen 

 Organisation eines Trockenmauer-Workshops in Kooperation mit der Lehr- und Versuchsan-
stalt für Gartenbau (LVG) Heidelberg (Frühjahr/Sommer 2023) 

 Umsetzung der Konzeption „Trockenmauersanierung in Landschaftspflegegebieten“ mit Mit-
teln der Umwelt- und Naturschutzstiftung der Kreissparkasse Ludwigsburg (Projektlaufzeit: 
2022 bis 2024)  

6. Projekte und Aktionen zur Erhaltung von Streuobstwiesen 

 Koordinierung und Weiterführung des Streuobstpädagogik-Förderprojektes „Die Streuobst-
wiese – Unser Klassenzimmer im Grünen“ an Grundschulen im Landkreis 

 Organisation der dezentralen Sammlung von Streuobst-Schnittgut in bis zu drei LEV-Mit-
gliedskommunen (März/April 2023) 

 Vorbereitung und Beauftragung von naturschutzfachlichen Erstpflege- und Revitalisierungs-
maßnahmen an Streuobstbäumen in naturschutzfachlich bedeutsamen Streuobstgebieten 
(vorrangig in Natura 2000-Gebieten)  

7. Artenschutzprojekte 

 Koordinierung und Weiterführung des landkreisweiten Kooperationsprojektes „Lebensraum-
aufwertung für Rebhuhn, Feldhase und Co.“:  
- Durchführung von bis zu drei lokalen Informationsveranstaltungen 
- Akquise weiterer Landwirte als Projektpartner für die Anlage von Blühbrachen und  
  Vorbereitung entsprechender LPR-Verträge 

- Erweiterung des Maßnahmenportfolios durch einjährige Lichtäcker (LEV-Projektmittel  
  des Landkreises) 
- fachliche Betreuung der vorhandenen Vertragspartner und -flächen 

 Organisation der Weiterführung des landesweiten Rebhuhnmonitorings im Landkreis Ludwigs-
burg gemeinsam mit LJV und Wildforschungsstelle (WFS) 

 Unterstützung beim „Feuerwehrprogramm Amphibienschutz“ 

8. Fachliche Beratung der LEV-Mitgliedskommunen und -Mitgliedsverbände  

 Unterstützung bei der Planung und Organisation von Pflegemaßnahmen sowie  
Akquise entsprechender Fördermöglichkeiten 

 Entwicklung gemeinsamer Naturschutz- und Landschaftspflegeprojekte 

 

9. Kooperation und Netzwerkarbeit 

 Durchführung eines Landschaftspflegetages in Kooperation mit einer Mitgliedskommune 

 Mitwirkung im Fachbeirat der Streuobstinitiative „Sachsenheim“ 

 Teilnahme und Mitwirkung an Informations- und Öffentlichkeitsveranstaltungen von LEV-Mit-
gliedern und Kooperationspartnern 

 Regelmäßige Zusammenarbeit und fachlicher Austausch mit Fachbehörden und  
-institutionen (z.B. Dienstbesprechung vom UM zur LPR, Mai 2022) 

10. Öffentlichkeitsarbeit und Naturbildung 

 Vorbereitung und Durchführung eines gemeinsamen Pressgesprächs von Kreisbauernver-
band, Naturschutzverbänden, Kreisjägervereinigung, LEV-Kommunen und des Landratsamtes 
zur Sensibilisierung der Bevölkerung hinsichtlich eines angemessenen Verhaltens in der freien 
Natur (Frühjahr 2023) 

 Laufende Aktualisierung der Homepage 

 Bis zu drei LEV-Newsletter 
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 Anlassbezogene Pressemitteilungen zu LEV-Projekten, Infoveranstaltungen etc. 

 Teilnahme am „Spätlingsmarkt“ mit Infostand und evtl. Thementag 

11. Führung der Geschäftsstelle 

 Bearbeitung von allgemeinen Anfragen 

 Haushaltsführung 

 Vor- und Nachbereitung von zwei Vorstandssitzungen und der Mitgliederversammlung 

 Jahresabschluss und Geschäftsbericht 2022 

 Finanzplanung (Haushaltsplan) 2024 und Planung Arbeitsprogramm 2024 

12. LEV-Internes 

 Teilnahme an Fortbildungen und Fachveranstaltungen  

 Austausch mit anderen LEV (u.a. LEV-Landestreffen 2023, Vernetzung der Biotopverbund-
Botschafter/-innen im RB Stuttgart) 

 Wahrnehmung der Funktion als stellvertretender LEV-Sprecher im Regierungsbezirk Stuttgart. 
Vorbereitung und Teilnahme an mind. vier Besprechungen des landesweiten Sprecherteams 
(u. a. Besprechung mit Vertretern des Umweltministeriums zu aktuellen Fragestellungen). Be-
arbeitung von speziellen Anfragen aus LEV-Geschäftsstellen des RB Stuttgart.   
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Anhang 5: Haushaltsplan 2023  

       (gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 01.12.2022) 

Kosten-
art 

Bezeichnung   
Abschluss 

2020 
  

Planung 
2021 

  
Planung  

2022 
  Bemerkungen  

    
 

  
 

  
 

  
 

  
Übertrag aus Vorjahr   0,00   0,00   500,00     

    
 

  
 

  
 

  
 

  
101 Mitgliedsbeiträge   10.125,00   9.750,00   10.250,00     

102 Spenden   0,00   0,00   0,00     

103.1 
Zuschuss Land Personal-
kosten  

  113.456,46   163.800,00   179.435,00     

103.2 
Zuschuss Land Sachkos-
ten (Pauschale für BV-Stelle) 

  1.481,50   8.890,00   8.890,00   
Pauschale gem. VwV  
Kostenfestlegung 

104.1 
Zuschuss Kreis Personal-
kosten  

  50.888,37   52.900,00   54.475,00   
  
Kostenart 43180550  

104.2 
Zuschuss Kreis Sachkosten 
LEV-Geschäftsstelle 

 0,00   0,00   0,00   Kostenart 43180550 

105 LEV-Projektmittel Kreis    26.244,13   30.000,00   30.000,00     

106 Projektzuschüsse Dritter   5.640,00   0,00   40.000,00   KSKLB-Förderung "Trocken-
mauersanierung" 

Summe Einnahmen   207.835,46   265.340,00   323.550,00     
          

201 Personalkosten   164.344,83   216.700,00   233.910,00   gerund. Hochrechnung GT 
103 (Fr. Bandilla) 

Summe Personalkosten   164.344,83   216.700,00   233.910,00     
          

202 Dienstreisen   1.606,90   3.000,00   2.500,00   Kostenart 44310080 

203 Fortbildungen   94,75   1.000,00   800,00   Kostenart 42610500 

204 Büromaterial   386,81   450,00   450,00   Kostenarten 44310012 + 
92100115 + 92630100 

205 Sonstige Beschaffungen   515,51   500,00   550,00   Kostenart 92100112 

206 Öffentlichkeitsarbeit   276,48   750,00   750,00     

207 Bewirtung   144,45   400,00   400,00   Kostenart 44310099  

208 Versicherungen   1.102,56   1.200,00   1.100,00   Kostenart 44413000 

209.1 Telefon / EDV   1.807,75   2.400,00   2.400,00   
Tel.-Abrechn. GT101+ 
Kostenart 92100111 

209.2 
Raum- und Ausstattungs-
kosten BV-Stelle  

  1.014,83   6.089,00   6.089,00   Anteil Raum- und Ausstat-
tungskosten VwV 

210 Postversand    49,80   50,00   50,00   Abrechn. GT 101 

211 Kontoführung   65,85   70,00   70,00     

212 Mitgliedsbeiträge   200,00   200,00   200,00     

213.1 Projekte des LEV (Ldk.-Mittel)   29.064,13   30.000,00   30.000,00     

213.2 Projekte des LEV 
(Eigen- und Drittmittel)  3.719,57   2.531,00   44.281,00   

214 Sonstige Vereinskosten   1.425,15   0,00   0,00   

Summe Sachkosten   41.474,54   48.640,00   89.640,00     
          

Summe Ausgaben  
(Personal- und Sachkosten) 

  205.819,37   265.340,00   323.550,00    
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Bezeichnung  
Abschluss 

2020 
 

Planung 
2021 

 Planung 2022  Bemerkungen 

          

Bilanz   2016,09   0,00   0,00     
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